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Pismem z dnia 27 października 2010 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach 
następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie 
wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid Greffe 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

PROCEDURA 

W dniu 2 kwietnia 2008 r. Komisja zatwierdziła pomoc regio
nalną na rzecz inwestycji w fabryce papieru przedsiębiorstwa 
Propapier PM 2 GmbH & Co. KG (zwanego dalej „Propapier”) 
(sprawa pomocy państwa N 582/07, decyzja przekazana 
władzom niemieckim pismem C(2008) 1107 z dnia 
2 kwietnia 2008 r.) ( 1 ). Przeciwko tej decyzji wniesiono skargę, 
która jest aktualnie rozpatrywana przez Sąd Unii Europejskiej 
(sprawa T-304/08). W dniu 29 października 2008 r. Komisja 
otrzymała skargę ze strony konkurenta, Grupy Smurfit Kappa, 
która twierdziła, że stanowi to dodatkową pomoc na korzyść 
Propapier. Skargę przekazano do rejestru pomocy niezgodnej 
z prawem (NN 45/10). 

OPIS BENEFICJENTA I DOMNIEMANYCH ŚRODKÓW POMOCY 

Propapier należy do grupy Progroup AG, która zajmuje się 
produkcją i sprzedażą tektury falistej oraz papieru niezbędnego 
do jej produkcji. Fabryka papieru znajduje się w 
Eisenhüttenstadt (Brandenburgia, Niemcy), na obszarze kwalifi
kującym się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. 
a) TFUE. 

Zarzuty skarżącego odnoszą się w szczególności do następują
cych środków i aspektów: 

— budowa nowej oczyszczalni ścieków przez władze publiczne 
z korzyścią dla Propapier wynikającą z ulgowych opłat za 
korzystanie z oczyszczalni,
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— przejęcie inwestycji w zintegrowaną elektrownię (która 
stanowi część środka pomocy na inwestycję pierwotnie 
zatwierdzonego jako pomoc państwa pod nr sprawy 
N 582/07) przez niezależnego inwestora, co sprawia, że 
zatwierdzona kwota pomocy powinna zostać obniżona 
w drodze wydania nowej decyzji w tej sprawie, 

— inne środki pomocy na infrastrukturę na korzyść Propapier 
finansowane przez władze publiczne: budowa parkingu oraz 
nowej drogi, jak również rozszerzenie/pogłębienie Kanału 
Odra-Sprewa. 

Oczyszczalnia ścieków została zbudowana przez Trinkwasser- 
und Abwasserzweckverband Oderaue Eisenhüttenstadt (Związek 
Celowy Gmin ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Oderaue 
z siedzibą w Eisenhüttenstadt, zwany dalej TAZV). 80 % 
kosztów inwestycji sfinansowano ze Wspólnego programu 
rządu federalnego i krajów związkowych „Poprawa regionalnej 
struktury gospodarki”. Komisja stwierdziła w 2003 r. (pomoc 
N 644e/02, zatwierdzona pismem C(2003) 1999 z dnia 
9 lipca 2003 r.) ( 2 ), że przyznanie wsparcia na dofinansowy
wanie budowy oczyszczalni ścieków ze środków publicznych 
w ramach ww. wspólnego programu nie stanowi pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. W odniesieniu 
do budowy nowej oczyszczalni ścieków skarżący twierdzi, że 
oczyszczalnia ta stanowi korzyść dla Propapier, gdyż przedsię
biorstwo to będzie praktycznie samo wykorzystywało prawie 
całą jej zdolność oczyszczania. Skarżący twierdzi ponadto, że 
stawki opłat wymagane od Propapier za korzystanie 
z oczyszczalni ścieków (0,95 EUR/m 3 ) są ulgowe i nie odpo
wiadają cenom rynkowym. Władze niemieckie zaznaczają, że 
gminy mają obowiązek zapewnienia niezbędnych urządzeń 
służących oczyszczaniu ścieków i że opłaty są ustalane przez 
daną gminę zgodnie z brandenburską ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych (Kommunalabgabengesetz für das Land Bran
denburg). Ustawa ta przewiduje, że opłaty te mogą pokrywać 
wszelkie uzasadnione koszty danej oczyszczalni ścieków, lecz 
nie mogą ich przewyższać. Władze niemieckie wyjaśniają w tym 
kontekście, że przy obliczaniu odsetek od zainwestowanego 
kapitału nie uwzględnia się subsydiów, jakie gmina otrzymała 
z innych źródeł publicznych. Władze niemieckie są zdania, że 
faktyczna opłata w wysokości 0,95 EUR/m 3 nie jest ulgowa 
w porównaniu ze średnimi cenami kształtującymi się na 
poziomie od 0,24 EUR/m 3 do 1 EUR/m 3 . 

Niemcy potwierdzają, że inwestycja, której przedmiotem jest 
elektrownia, nie zostanie przeprowadzona przez Propapier, tak 
jak to było przewidziane w ramach zgłoszenia pomocy państwa 
N 582/07, lecz przez innego inwestora, który nie skorzysta na 
pomocy. Kwota pomocy zatwierdzona dla Propapier zostanie 
obniżona proporcjonalnie do zmniejszenia się kwoty kwalifiko
walnych wydatków, jakie poniesie Propapier. 

Władze niemieckie argumentują, że parking nie stanowi infra
struktury finansowanej przez władze publiczne na rzecz 
Propapier, gdyż jest to parking ogólnodostępny, niepołożony 
w bezpośredniej bliskości zakładu Propapier, a 
przedsiębiorstwo to zbudowało swoje własne miejsca parkin
gowe. Planowana od 1993 r. nowa droga jest publiczną drogą 

dojazdową, która umożliwia dostęp do drogi federalnej B 112. 
Rozszerzenie i pogłębienie Kanału Odra-Sprewa, należącego do 
krajowego systemu dróg śródlądowych, jest częścią regularnych, 
długofalowych prac konserwacyjnych. 

OCENA 

W odniesieniu do oczyszczalni ścieków Komisja rozróżnia 
pomiędzy potencjalną pomocą państwa na rzecz TAZV na 
potrzeby jej budowy, a pomocą dla Propapier w formie ulgo
wych opłat. Fakt, że Komisja podjęła w 2003 r. w ramach 
sprawy N 644e/02 decyzję, że wsparcie finansowe budowy 
oczyszczalni ścieków ze środków publicznych nie stanowi 
pomocy państwa, nie oznacza, że Komisja wyraziła zgodę na 
stosowanie ulgowych opłat w stosunku do użytkowników 
takich oczyszczalni. Ulgowe opłaty za korzystanie 
z oczyszczalni ścieków stanowiłyby zatem nowy przypadek 
pomocy państwa. Aby ocenić, czy Propapier uzyskuje korzyść 
gospodarczą, można zastosować różne metody: uwzględnienie 
wszystkich kosztów wynikających z zapewnienia urządzeń do 
oczyszczania ścieków; uwzględnienie ceny, jaką pobierałby 
prywatny inwestor eksploatujący oczyszczalnię ścieków; lub 
też uwzględnienie ceny referencyjnej, jaką zwykle pobiera się 
w danym państwie członkowskim. Komisja ma wątpliwości, 
czy opłaty pobierane przez TAZV odzwierciedlają pełne koszty 
i czy prywatny inwestor ustaliłby stawki opłat na tym samym 
poziomie. Jeśli natomiast chodzi o metodę porównawczą, 
Komisja wątpi, by można było dzięki niej wykluczyć istnienie 
korzyści gospodarczej dla Propapier, gdyż różne ceny mogą 
wynikać z różnic w warunkach lokalnych. Poza tym na 
podstawie dostępnych informacji Komisja nie może wykluczyć, 
że korzyść ta jest selektywna w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE. W tym względzie Komisja zauważa, że istnieje jeszcze 
tylko dwóch innych użytkowników oczyszczalni, z których 
jednym jest elektrownia niezbędna dla funkcjonowania fabryki 
papieru Propapier. Komisja nie jest w pełni przekonana, czy 
fakt, iż jeszcze dwa inne przedsiębiorstwa korzystają z usług 
oczyszczalni ścieków, można uważać za wystarczający dowód 
na ogólny charakter omawianego środka pomocy na infrastruk
turę. Ponadto, jeżeli Propapier rzeczywiście wykorzystuje 
domniemane 90 % zdolności oczyszczalni ścieków, to powstaje 
pytanie, czy fakt ten sam w sobie nie stanowi już wystarczają
cego dowodu na to, że oczyszczalnia jest faktycznie przezna
czona wyłącznie lub co najmniej w pierwszym rzędzie dla 
obsługi Propapier. 

Komisja odrzuca argumenty przedstawione przez skarżącego 
w doniesieniu do elektrowni i uznaje, że budowa elektrowni 
przez innego inwestora nie niesie z sobą nowej pomocy 
państwa, która nie byłaby już objęta zatwierdzeniem wydanym 
w sprawie pomocy państwa N 582/07. 

Komisja jest raczej skłonna uznać na tym etapie, że utworzenie 
parkingu, budowa nowej drogi oraz poszerzenie/pogłębienie 
Kanału Odra-Sprewa nie przysparzają Propapier selektywnej 
korzyści. Środki te wydają się być ogólnymi inwestycjami 
w infrastrukturę, które będą dostępne dla wszystkich użytkow
ników parku przemysłowego oraz innych użytkowników. 
Komisja nie może jednak całkowicie wykluczyć, że Propapier 
skorzysta na tych działaniach w większym stopniu niż inne 
przedsiębiorstwa. Przed przyjęciem ostatecznego stanowiska 
Komisja wzywa zainteresowane strony do przedstawienia 
swoich stanowisk.
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Z podanych powyżej powodów Komisja po wstępnej ocenie 
omawianego środka nie może całkowicie wykluczyć, że opłaty 
za użytkowanie oczyszczalni ścieków, budowa parkingu i nowej 
drogi oraz rozszerzenie/pogłębienie Kanału Odra-Sprewa przy
noszą Propapier korzyść gospodarczą, którą można by uznać za 
selektywną, tzn. że korzyść przyznana Propapier przeważa 
w porównaniu z korzyścią dla innych przedsiębiorstw. Komisja 
nie może zatem bez wątpienia wykluczyć, że środki te nie 
stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

Jeżeli środki te miałyby rzeczywiście stanowić nową pomoc 
państwa, Komisja miałaby wątpliwości co do zgodności tych 
środków z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 
3 TFUE. Wątpliwości Komisji dotyczą zgodności z rynkiem 
wewnętrznym wszelkiej dodatkowej pomocy na inwestycję lub 
pomocy operacyjnej na rzecz Propapier oraz jej zgodności 
z właściwymi przepisami wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej na lata 2007–2013 ( 3 ). Wątpliwości istnieją 
w szczególności w odniesieniu do obowiązującego pułapu 
intensywności pomocy i efektu zachęty wynikającego 
z dodatkowej pomocy na inwestycję. Ponadto Komisja ma 
wątpliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym ewen
tualnej pomocy operacyjnej, gdyż korzyści (np. ulgowe opłaty 
za oczyszczanie ścieków) wydają się nie spełniać obowiązują
cych wymogów: w szczególności środki te nie są ograniczone 
czasowo, nie ulegają z czasem zmniejszeniu, ani nie wydają się 
służyć wyrównaniu szczególnych (niewykazanych) ograniczeń 
występujących w danym regionie. 

Dlatego też Komisja wzywa państwo członkowskie i osoby 
trzecie do przekazania wszystkich dostępnych informacji, na 
których Komisja będzie mogła się oprzeć przy ocenie środków 
pomocy. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 
wszelka pomoc przyznana beneficjentowi niezgodnie z 
prawem może podlegać zwrotowi. 

TEKST PISMA 

„Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung 
der Angaben der deutschen Behörden zu der vorgenannten 
mutmaßlichen Beihilfemaßnahme beschlossen hat, das Verfah
ren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV) einzuleiten. 

I. VERFAHREN 

(1) Am 2. April 2008 genehmigte die Kommission eine Re
gionalbeihilfe mit einem Gegenwartswert von 72,1 Mio. 
EUR für ein Investitionsprojekt von Propapier PM 2 
GmbH & Co. KG in Eisenhüttenstadt (N 582/07) ( 4 ). 
Die Investition betraf die Errichtung einer Papierfabrik 
für die Produktion von Wellpappenrohpapier sowie eines 
dazugehörigen Kraftwerks. 

(2) Während des Anmeldeverfahrens gingen mehrere Be
schwerden bei der Kommission ein. In ihrer Entscheidung 
in der Sache N 582/07 wies die Kommission diese Be

schwerden ab und genehmigte die Beihilfe für Propapier 
PM 2 GmbH & Co. KG (nachstehend ‚Propapier‘ ge
nannt) ( 5 ). 

(3) Am 16. Juni 2008 (A/12147) erhielt die Kommission ein 
Schreiben von einem der Beschwerdeführer, der Smurfit 
Kappa Gruppe (nachstehend ‚Beschwerdeführer‘ genannt), 
der als neues Element eine weitere Beihilfe anführte, die 
sich aus der Errichtung einer an den Investitionsstandort 
angrenzenden Abwasserbehandlungsanlage sowie ande
ren Infrastrukturvorhaben ergebe, die mutmaßlich allein 
Propapier begünstigen. Da dieses Schreiben jedoch keine 
weiteren Informationen enthielt, wurde die Beschwerde 
mit Schreiben der Dienststellen vom 14. Juli 2008 
(D/52780) vorläufig abgewiesen. 

(4) Mit Schreiben vom 29. Oktober 2008 (A/22999) über
mittelte der Beschwerdeführer detaillierte Argumente, wo
raufhin diese Stellungnahme am 10. November 2008 
unter der Nummer CP 327/08 registriert wurde. In Ant
wort auf das Schreiben der Kommission vom 
18. November 2008 (D/54572) im Zusammenhang mit 
Vertraulichkeitsfragen bestätigte der Beschwerdeführer am 
24. November 2008 (A/25033), dass seine Stellungsnah
men an Deutschland weitergeleitet werden könnten. Die 
Kommission übermittelte Deutschland die Stellungnah
men des Beschwerdeführers am 1. Dezember 2008 
(D/54775) und forderte Deutschland auf, sich hierzu zu 
äußern. Deutschland beantragte eine Fristverlängerung bis 
Ende Januar 2009, die mit Schreiben vom 10. Dezember 
2008 (D/54961) bewilligt wurde 

(5) Am 30. Januar 2009 (A/4533) übermittelte Deutschland 
die geforderten Kommentare sowie weitere Informatio
nen. Mit Schreiben vom 5. Juni 2009, das am 10. Juni 
2009 (A/14391) bei der Kommission registriert wurde, 
erinnerte der Beschwerdeführer an das Verfahren. Am 
1. Juli 2009 (D/52940, Berichtigung D/53363 vom 
31. Juli 2009) wurde dem Beschwerdeführer eine nicht
vertrauliche Fassung der Stellungnahme Deutschlands 
vom 30. Januar 2009 weitergeleitet. Die Kommissions
dienststellen kamen zu dem Schluss, dass die verfügbaren 
Informationen nicht ausreichten, um einen etwaigen Ver
stoß gegen die Beihilfevorschriften feststellen zu können, 
und forderten den Beschwerdeführer auf, seine Be
schwerde zu untermauern. Am 17. Juli 2009 (A/16890) 
beantragte der Beschwerdeführer für seine Antwort eine 
Fristverlängerung bis zum 1. Oktober 2009. Mit Schrei
ben vom 30. September 2009 übermittelte der Beschwer
deführer weitere Informationen, die (nachdem der Be
schwerdeführer die Nichtvertraulichkeit der Informatio
nen am 20. November 2009 (A/24552) bestätigt hatte) 
Deutschland am 2. Dezember 2009 (D/55086) weiterge
leitet wurden. Deutschland beantragte (A/25717) eine 
Fristverlängerung bis Ende Januar 2010, die von den 
Kommissionsdienststellen mit Schreiben vom 
17. Dezember 2009 (D/55400) bewilligt wurde. Mit 
Schreiben vom 1., 11. und 12. Februar 2010 (A/1908, 
A/1975 und A/2621) übermittelte Deutschland seine 
Kommentare zur letzten Stellungnahme des Beschwerde
führers sowie weitere ausführliche Informationen.
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(6) Mit E-Mails vom 16. Februar 2010 und 24. März 2010 
(D/6359) antworteten die Kommissionsdienststellen auf 
E-Mails des Beschwerdeführers und teilten ihm mit, dass 
die Sache weiter geprüft werde. Mit Schreiben vom 
30. Juni 2010 (A/11185) übermittelte der Beschwerde
führer zusätzliche Informationen, die zusammen mit ei
nem weiteren Informationsersuchen am 14. Juli 2010 
(D/8217) an Deutschland weitergeleitet wurden. Mit 
Schreiben vom 30. Juli 2010 (A/11403) beantragte 
Deutschland eine Fristverlängerung, die die Kommission 
am 4. August 2010 (D/8572) bewilligte. Deutschland 
übermittelte die geforderten Informationen mit Schreiben 
vom 30. August 2010 (A/11991, Eingang der nichtver
traulichen Fassung am 31. August 2010 (A/12012)). 

(7) Mit Schreiben vom 10. September 2010 (D/9036) leite
ten die Kommissionsdienststellen dem Beschwerdeführer 
eine nichtvertrauliche Fassung der von Deutschland am 
30. August 2010 übermittelten Informationen weiter. Die 
Kommission forderte den Beschwerdeführer auf, zu den 
beigefügten Feststellungen Deutschlands Stellung zu neh
men. 

(8) In der Zwischenzeit hatte der Beschwerdeführer die Kom
mission mit Schreiben vom 16. Juli 2010 (A/11076) 
zum Tätigwerden nach Artikel 265 AEUV aufgefordert. 
Mit Schreiben vom 3. August 2010 (D/8554) teilte die 
Kommission dem Beschwerdeführer mit, dass die Kom
missionsdienststellen die Sache aktiv prüften, und infor
mierte ihn, dass Deutschland ein Informationsersuchen 
zugestellt worden sei, in dem um weitere Klärung über 
die mutmaßliche staatliche Beihilfe gebeten und Deutsch
land aufgefordert worden sei, zu den vom Beschwerde
führer mit Schreiben vom 30. Juni 2010 übermittelten 
Informationen Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 
24. August 2010 (A/11879) teilte der Beschwerdeführer 
seine Absicht mit, am 4. Oktober 2010 eine Untätigkeits
klage zu erheben, sofern die Kommission zu diesem Zeit
punkt noch keinen Beschluss erlassen habe. 

(9) Am 23. September 2010 wurde das Verfahren 
CP 328/08 in das Register der nicht angemeldeten Bei
hilfen transferiert. Das Verfahren wurde unter der Num
mer NN 45/10 — Deutschland — Mutmaßliche Infra
strukturbeihilfe für Propapier — registriert. 

(10) Mit Schreiben vom 24. September 2010 (A/12712) wie
derholte der Beschwerdeführer seine Forderung, das förm
liche Prüfverfahren einzuleiten; er unterstrich dabei die 
offensichtliche Komplexität des Falles und die Länge der 
bisherigen Kommissionsprüfung und erinnerte die Kom
mission daran, dass sie nach ständiger Rechtsprechung 
verpflichtet sei, das förmliche Prüfverfahren einzuleiten, 
sollte sie mit Blick auf die während der vorläufigen Prü
fung erhaltenen Informationen noch immer große 
Schwierigkeiten bei der Prüfung des Falles haben. Der 
Beschwerdeführer kündigte an, dass er im Rahmen des 
geforderten förmlichen Prüfverfahren zu den von 
Deutschland am 30. August 2010 übermittelten Informa
tionen Stellung nehmen werde. 

II. BESCHREIBUNG DER MUTMASSLICHEN BEIHILFE
MASSNAHME 

(11) Der Beschwerdeführer, ein Wettbewerber von Propapier, 
behauptet, dass bestimmte aus staatlichen Mitteln finan

zierte Infrastrukturvorhaben in dem Industriepark, in 
dem Propapier sein Werksgelände hat, ausschließlich für 
das neue Papierwerk bestimmt und daher als gewidmete 
Infrastruktur und staatliche Beihilfe zugunsten von Pro
papier einzustufen seien. 

(12) Der Beschwerdeführer benannte die folgenden Infrastruk
turprojekte: Errichtung einer Abwasserbehandlungsanlage, 
Errichtung eines Kraftwerks, Bau eines Parkplatzes und 
einer neuen Anbindungsstraße sowie Erweiterung und 
Vertiefung des Oder-Spree-Kanals. Ferner macht der Be
schwerdeführer geltend, dass die Angabe zur Kapazität 
des Papierwerks in der Genehmigungsentscheidung 
N 582/07 vom 2. April 2008 falsch sei. 

(13) Außerdem brachte er die Beschwerde vor, dass Propapier 
für die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage ein 
vergünstigter Tarif gewährt würde. 

(14) Propapier gehört zur Progroup AG (nachstehend ‚Pro
group‘ genannt). Progroup produziert und vertreibt über 
ihre Tochtergesellschaften Wellpappenrohpapier und 
Wellpappe ( 6 ). 

Behauptungen des Beschwerdeführers und Stand
punkt Deutschlands im Hinblick auf die Abwasser

behandlungsanlage 

(15) Die einzelnen Behauptungen sowie Deutschlands Ant
wort darauf sind nachstehend zusammengefasst. Zuvor 
werden die für die Abwasserbehandlung geltenden EU- 
Vorschriften sowie der deutsche Rechtsrahmen kurz dar
gelegt. 

EU- und deutsche Rechtsvorschriften für die Abwasserbehand
lung 

(16) E U - R i c h t l i n i e ü b e r d i e B e h a n d l u n g v o n 
k o m m u n a l e m A b w a s s e r 

Die Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behand
lung von kommunalem Abwasser ( 7 ) wurde am 21. Mai 
1991 angenommen, um die Wasserökosysteme vor den 
nachteiligen Auswirkungen der Einleitung von Abwasser 
und bestimmtem Industrieabwasser zu schützen. 

In Artikel 4 und 5 dieser Richtlinie wird den Mitglied
staaten auferlegt, die Behandlung von kommunalem Ab
wasser in angemessenen kommunalen Abwasserbehand
lungsanlagen auf angemessenem Niveau sicherzustellen. 
Artikel 10 bestimmt Folgendes: 

‚Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß zur Erfül
lung der Anforderungen der Artikel 4, 5, 6 und 7 
Abwasserbehandlungsanlagen so geplant, ausgeführt, 
betrieben und gewartet werden, daß sie unter allen 
normalen örtlichen Klimabedingungen ordnungs
gemäß arbeiten. Bei der Planung der Anlagen sind 
saisonale Schwankungen der Belastung zu berücksich
tigen.‘
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Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser sieht keine Vorschriften zu der Frage vor, wer 
die Kosten der Abwasserbehandlung trägt. 

(17) D i e E U - W a s s e r r a h m e n r i c h t l i n i e 

Diese Richtlinie ist von Bedeutung für das Verursacher
prinzip und seine konkrete Definition. 

In Artikel 191 Absatz 2 AEUV sind der Grundsatz, dass 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ur
sprung zu bekämpfen sind, sowie das Verursacherprinzip 
festgeschrieben. Das Europäische Gericht urteilte jedoch 
folgendermaßen: ‚Da sich […] Art. 174 EG [jetzt Artikel 
191 AEUV], der das Verursacherprinzip enthält, auf das 
Tätigwerden der Gemeinschaft bezieht, kann er als sol
cher nicht von Einzelnen herangezogen werden, um die 
Anwendung einer nationalen Regelung wie der im Aus
gangsverfahren in Rede stehenden, die in einem zur Um
weltpolitik gehörenden Bereich ergangen ist, zu verhin
dern, sofern keine auf der Grundlage von Art. 175 EG 
erlassene Gemeinschaftsregelung anwendbar ist, die spe
ziell den betreffenden Fall abdeckt.‘ ( 8 ) 

Am 23. Oktober 2000 wurde die Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein
schaft im Bereich der Wasserpolitik ( 9 ) (nachstehend 
‚EU-Wasserrahmenrichtlinie‘ genannt) angenommen. In 
Artikel 2 werden ‚Wasserdienstleistungen‘ wie folgt defi
niert: 

‚Wasserdienstleistungen: alle Dienstleistungen, die für 
Haushalte, öffentliche Einrichtungen oder wirtschaftli
che Tätigkeiten jeder Art folgendes zur Verfügung 
stellen: a) Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Be
handlung und Verteilung von Oberflächen- oder 
Grundwasser; b) Anlagen für die Sammlung und Be
handlung von Abwasser, die anschließend in Oberflä
chengewässer einleiten.‘ 

Die Abwasserbehandlung fällt somit in den Anwendungs
bereich der Richtlinie. Zur Anwendung des Verursacher
prinzips ist in Artikel 9 folgendes festgelegt: 

‚Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen 

(1) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter Ein
beziehung der wirtschaftlichen Analyse gemäß An
hang III und insbesondere unter Zugrundelegung des 
Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich Um
welt und ressourcenbezogener Kosten. 

Die Mitgliedstaaten sorgen bis zum Jahr 2010 dafür, 

— dass die Wassergebührenpolitik angemessene An
reize für die Benutzer darstellt, Wasserressourcen 
effizient zu nutzen, und somit zu den Umwelt
zielen dieser Richtlinie beiträgt; 

— dass die verschiedenen Wassernutzungen, die min
destens in die Sektoren Industrie, Haushalte und 

Landwirtschaft aufzugliedern sind, auf der Grund
lage der gemäß Anhang III vorgenommenen wirt
schaftlichen Analyse und unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips einen angemessenen Bei
trag leisten zur Deckung der Kosten der Wasser
dienstleistungen. 

Die Mitgliedstaaten können dabei den sozialen, öko
logischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kos
tendeckung sowie die geographischen und klimati
schen Gegebenheiten der betreffenden Region oder 
Regionen Rechnung tragen. […]‘ 

(18) D e u t s c h e G e s e t z g e b u n g a u f B u n d e s e b e n e 
— ‚ W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z ‘ 

In § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes ist Folgendes fest
gelegt: 

‚§ 56 Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

Abwasser ist von den juristischen Personen des öffent
lichen Rechts zu beseitigen, die nach Landesrecht 
hierzu verpflichtet sind (Abwasserbeseitigungspflich
tige). 

Die Länder können bestimmen, unter welchen Voraus
setzungen die Abwasserbeseitigung anderen als den in 
Satz 1 genannten Abwasserbeseitigungspflichtigen ob
liegt. Die zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten kön
nen sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedie
nen.‘ 

Zu diesem Zeitpunkt hat die Kommission keine Kenntnis 
von einer Bestimmung auf Bundesebene, die sich auf die 
Gebühren bezieht, die Unternehmen für die Abwasser
behandlung zu entrichten hätten. 

(19) D e u t s c h e G e s e t z g e b u n g a u f L a n d e s e b e n e 
— ‚ B r a n d e n b u r g i s c h e s W a s s e r g e s e t z ‘ 
u n d ‚ B r a n d e n b u r g i s c h e K o m m u n a l 
a b w a s s e r v e r o r d n u n g ‘ 

Das Land Brandenburg hat auf der Grundlage des vor
stehend genannten § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes § 
66 des Brandenburgischen Wassergesetzes und § 4 
der Brandenburgischen Kommunalabwasserverordnung 
erlassen. 

— Brandenburgisches Wassergesetz 

‚§ 66 Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

(zu § 18 a Wasserhaushaltsgesetz) ( 10 ) 

(1) Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet 
anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu not
wendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben 
oder durch Dritte betreiben zu lassen, soweit
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( 8 ) Gerichtshof (Große Kammer) 9. März 2010, Raffinerie Mediterranee 
(ERG) SpA et al., Rechtssache C-378/08, Randnr. 46 (noch nicht 
veröffentlicht). 

( 9 ) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
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nicht nach den folgenden Vorschriften andere zur 
Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. Den Gemein
den obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in 
abflußlosen Gruben anfallenden Abwassers sowie 
des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinklär
anlagen. Die Gemeinden haben die notwendigen Ab
wasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu er
richten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 
18 b WHG und § 70 dieses Gesetzes anzupassen. Die 
Gemeinden oder die gemäß § 68 zur Abwasserbesei
tigung Verpflichteten legen der Wasserbehörde eine 
Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasser
beseitigung sowie über die zeitliche Abfolge und die 
geschätzten Kosten der nach Satz 3 noch erforderli
chen Maßnahmen vor (Abwasserbeseitigungskonzept). 
Das Abwasserbeseitigungskonzept ist jeweils im Ab
stand von fünf Jahren erneut vorzulegen. Das für die 
Wasserwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregie
rung bestimmt durch Verwaltungsvorschrift, welche 
Angaben in das Abwasserbeseitigungskonzept auf
zunehmen sind und in welcher Form sie dargestellt 
werden. Die Wasserbehörde kann zur Durchführung 
einzelner nach Satz 3 erforderlicher Maßnahmen an
gemessene Fristen setzen, wenn solche Maßnahmen 
im Abwasserbeseitigungskonzept nicht oder erst 
nach Ablauf unangemessen langer Zeiträume vorgese
hen sind oder wenn die zur Abwasserbeseitigung ver
pflichtete Körperschaft ohne zwingenden Grund die 
Durchführung von im Abwasserbeseitigungskonzept 
vorgesehenen Maßnahmen verzögert. 

(2) Anstelle der Gemeinden sind zur Beseitigung 
von Niederschlagswasser verpflichtet: 

die Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder 
Nutzer der Grundstücke nach § 9 des Sachenrechts
bereinigungsgesetzes, soweit die Satzung der Ge
meinde nach § 54 Abs. 4 dies vorsieht, die Träger 
von öffentlichen Verkehrsanlagen, soweit das Nieder
schlagswasser außerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile anfällt. 

(3) Die Wasserbehörde kann die Gemeinde auf ih
ren Antrag und nach Maßgabe des Abwasserbeseiti
gungskonzeptes von der Pflicht zur Abwasserbeseiti
gung für einzelne Grundstücke befristet und widerruf
lich freistellen und die Pflicht auf den Nutzer mit 
dessen Zustimmung übertragen, wenn 1. eine Über
nahme des Abwassers mittels einer öffentlichen Ka
nalisation wegen eines unverhältnismäßig hohen Auf
wandes oder einer ungünstigen Siedlungsstruktur 
nicht angezeigt ist und das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Gewässer, nicht beein
trächtigt wird oder 2. das Abwasser wegen seiner Art 
und Menge nicht zusammen mit dem in Haushalten 
anfallenden Abwasser zweckmäßig beseitigt werden 
kann. Die Befristung der Freistellung soll der Befris
tung der Erlaubnis nach § 28 Abs. 3 entsprechen.‘ 

— Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung 

‚§ 4 Abwasseranlagen 

(1) Gemeindliche Gebiete im Sinne des § 3 Nr. 4 
sind von den nach §§ 66, 68 des Brandenburgischen 

Wassergesetzes zur Abwasserbeseitigung Verpflichte
ten bis zu folgenden Zeitpunkten mit einer Kanalisa
tion und einer Abwasserbehandlungsanlage auszustat
ten: bis zum 31. Dezember 1998 gemeindliche Ge
biete mit mehr als 10.000 EW, bis zum 
31. Dezember 2005 gemeindliche Gebiete mit 2.000 
bis 10.000 EW. […]‘ 

(20) D e u t s c h e G e s e t z g e b u n g a u f L a n d e s e b e n e 
— ‚ B r a n d e n b u r g i s c h e K o m m u n a l v e r f a s 
s u n g ‘ 

‚§ 3 Satzungen 

(1) Die Gemeinde kann ihre Angelegenheiten durch 
Satzung regeln, soweit die Gesetze nichts anderes bestim
men. Im Bereich der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung kann sie Satzungen nur erlassen, wenn dies in 
einem Gesetz vorgesehen ist. 

(2) In einer Satzung können vorsätzliche und fahrläs
sige Zuwiderhandlungen gegen Gebote und Verbote mit 
Geldbuße bedroht werden. Zuständige Verwaltungs
behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Hauptverwaltungs
beamte. 

(3) Satzungen sind vom Hauptverwaltungsbeamten zu 
unterzeichnen und öffentlich bekannt zu machen. Das für 
Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung kann 
durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Verfahrens- 
und Formvorschriften bei der öffentlichen Bekannt
machung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten sind, soweit nicht andere Ge
setze besondere Regelungen enthalten. 

(4) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrecht
lichen Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge
kommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffent
lichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge
meinde unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung der Satzung verletzt worden sind. Satz 
1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Ver
fahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Be
kanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffe
nen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung 
in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Sat
zungsinhalt verschaffen konnten. 

(5) Eine Satzung tritt, wenn kein anderer Zeitpunkt 
bestimmt ist, mit dem Tage nach der öffentlichen Be
kanntmachung in Kraft. 

(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend für den 
Flächennutzungsplan. Absatz 4 gilt auch entsprechend 
für Verordnungen der Gemeinden.‘

PL 12.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 7/15



(21) D e u t s c h e G e s e t z g e b u n g a u f L a n d e s e b e n e 
— ‚ K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z ‘ 

Die geltenden Vorschriften für die Zuweisung der Kosten 
sind in § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg zu finden: 

‚§ 6 Benutzungsgebühren 

(1) Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn 
eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil 
einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern 
nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Im 
übrigen können Gebühren erhoben werden. Das ver
anschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussicht
lichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht über
steigen und in den Fällen des Satzes 1 in der Regel 
decken. 

(2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 sind die nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 
Kosten. Dazu gehören auch Entgelte für in Anspruch 
genommene Fremdleistungen, Abschreibungen, die 
nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leis
tungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind, sowie 
eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapi
tals. Abschreibungen und die Verzinsung sind auf der 
Grundlage von Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zu berechnen. Für am 1. Juli 1990 vorhandenes An
lagevermögen ist der nach den Bewertungsvorschriften 
des D-Markbilanzgesetzes ermittelte und fortgeführte 
Wert anzusetzen. Bei der Ermittlung der Verzinsung 
und der Abschreibungen bleibt der aus Beiträgen und 
bei der Verzinsung zusätzlich auch der aus Zuschüssen 
Dritter aufgebrachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. 
Bei der Ermittlung der Abschreibungen können zudem 
die Zuschüsse Dritter unberücksichtigt bleiben, wenn 
dadurch die Tilgungsleistungen nicht gefährdet werden. 
Soweit die Umsätze von Einrichtungen und Anlagen 
der Umsatzsteuer unterliegen, können die Gemeinden 
und Gemeindeverbände die Umsatzsteuer den Gebüh
renpflichtigen auferlegen. Bei Einrichtungen der Ab
wasserbeseitigung bleibt der auf die Entwässerung 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfal
lende Teilaufwand der Kosten außer Ansatz. Rück
lagen, die über Benutzungsgebühren finanziert werden, 
sind angemessen zu verzinsen. 

(3) Bei Einrichtungen oder Anlagen nach Absatz 1 
Satz 1 sind die Benutzungsgebühren spätestens alle 
zwei Jahre zu kalkulieren. Kostenüberdeckungen müs
sen, Kostenunterdeckungen können spätestens im 
übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen wer
den. 

(4) Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der 
Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklichkeits
maßstab). Wenn das besonders schwierig oder wirt
schaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlich
keitsmaßstab gewählt werden, der nicht in einem of
fensichtlichen Mißverhältnis zu der Inanspruchnahme 
stehen darf. Zur Deckung der verbrauchsunabhängigen 
Kosten (Vorhaltekosten) können neben der Gebühr 

nach Satz 1 oder 2 angemessene Grundgebühren un
abhängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruch
nahme erhoben werden. Für die Schlammentsorgung 
aus Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigungsstufe 
dürfen keine Grundgebühren erhoben werden.‘ 

(22) D e u t s c h e G e s e t z g e b u n g a u f L a n d e s e b e n e 
— ‚ B r a n d e n b u r g i s c h e s G e s e t z ü b e r K o m 
m u n a l e G e m e i n s c h a f t s a r b e i t ‘ 

‚§ 5 Rechtsform 

(1) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffent
lichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im 
Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. 

(2) Vorschriften, die bestimmen, daß sie für Gemein
deverbände gelten, finden auf den Zweckverband entspre
chend Anwendung, soweit sich aus ihnen oder aus die
sem Gesetz nichts anderes ergibt. 

§ 6 Übergang der Aufgaben 

(1) Die Rechte und die Pflichten der an einem Zweck
verband beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Erfüllung der Aufgaben, die dem Zweckverband ge
stellt sind, gehen einschließlich des Satzungs- und Ver
ordnungsrechts auf den Zweckverband über. Die Ver
bandssatzung kann das Recht, für alle oder bestimmte 
Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen zu er
lassen, ausschließen. Die Vorschrift des § 2 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Branden
burg bleibt unberührt. 

(2) Bestehende Beteiligungen oder Mitgliedschaften der 
Gemeinden und Gemeindeverbände an Unternehmen und 
Verbänden, die der gleichen oder einer ähnlichen Aufgabe 
dienen wie der Zweckverband, bleiben unberührt. Hat der 
Zweckverband nach der Verbandssatzung anzustreben, 
solche Beteiligungen oder Mitgliedschaften an Stelle sei
ner Verbandsmitglieder zu übernehmen, so sind die ein
zelnen Verbandsmitglieder zu den entsprechenden 
Rechtsgeschäften und Verwaltungsmaßnahmen verpflich
tet.‘ 

(23) G e l t e n d e V o r s c h r i f t e n f ü r M a r k t z u g a n g 
u n d ö f f e n t l i c h e s A u f t r a g s w e s e n a u f 
E U - , B u n d e s - u n d L a n d e s e b e n e 

Nach Artikel 4 der EU-Richtlinie 2004/17/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 
zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftrag
geber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver
sorgung sowie der Postdienste ( 11 ) findet die Richtlinie auf 
Aufträge im Zusammenhang mit der Ableitung oder Klä
rung von Abwässern Anwendung, wenn diese Aufträge 
durch Auftraggeber vergeben werden, die in der Bereit
stellung und dem Betreiben von Trinkwassernetzen oder 
der Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze tätig 
sind.
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Für alle Aufträge und Konzessionen, die nicht unter diese 
Bestimmung fallen, gelten die vom Gericht in seinen Ur
teilen in den Rechtssachen Teleaustria ( 12 ) und Parking 
Brixen ( 13 ) aufgestellten allgemeinen Regeln. Mit anderen 
Worten: Werden Abwasserbehandlungsdienstleistungen 
intern im Einklang mit den im Urteil in der Sache Parking 
Brixen entwickelten Kriterien durchgeführt, steht es den 
zuständigen öffentlichen Auftraggebern frei, die Aufträge 
und Konzessionen an ihre internen Einrichtungen zu ver
geben. Entscheiden sie, einen anderen Betreiber zu beauf
tragen, so müssen sie die Mindestanforderungen im Hin
blick auf Transparenz und Nichtdiskriminierung nach 
dem Teleaustria-Urteil erfüllen. 

(24) Die deutsche Gesetzgebung auf Bundesebene überträgt 
mit § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes die Zuständigkeit 
für die Benennung der Abwasserbeseitigungspflichtigen 
auf die Länder. Diese wiederum übertragen diese Zustän
digkeit in der Regel auf die Kommunen, so auch das Land 
Brandenburg im vorliegenden Fall durch § 4 der Bran
denburgischen Kommunalabwasserverordnung. 

(25) Die Kommunen haben dann verschiedene Möglichkeiten: 
Entweder können sie diese Dienstleistungen intern durch
führen oder andere öffentliche oder private Betreiber 
durch Aufträge oder Konzessionen damit betrauen. All
gemein zugänglichen Informationen zufolge ( 14 ) gibt es in 
Deutschland derzeit 40 Kommunen mit 9 Millionen Ein
wohnern, in denen private Betreiber eine Rolle in der 
Abwasserbehandlung spielen. Die wichtigsten privaten 
Betreiber sind E.ON, RWE, GDF Suez, Veolia, Remondis 
und Gelsenwasser. 

Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage 

(26) Nach Angaben des Beschwerdeführers errichtet der 
‚Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue Eisen
hüttenstadt‘ (nachstehend ‚TAZV‘ genannt), ein interkom
munaler Verband des öffentlichen Rechts, der mit der 
Bereitstellung von Trinkwasser und der Abwasserbehand
lung betraut ist, eine Abwasserbehandlungsanlage. Für die 
Errichtung ist eine Investition im Umfang von 42 Mio. 
EUR erforderlich. Der Beschwerdeführer behauptet, dass 
die Anlage aus öffentlichen Mitteln finanziert werde, wo
bei 80 % der Kosten von der staatlichen Investitionsbank 
des Landes Brandenburg getragen würden. Der Beschwer
deführer macht geltend, dass die Anlage eine gewidmete 
Infrastruktur darstelle, da Propapier praktisch deren ge
samte Abwasserbehandlungskapazitäten nutzen werde. 
Nach Angaben des Beschwerdeführers wurde die Anlage 
ursprünglich für Propapier als Abwasserbehandlungs
anlage geplant und ist eine unverzichtbare Voraussetzung 
für die Errichtung des Papierwerks in der Region, da die 
Produktion von Papier sehr wasserintensiv ist. 

(27) Deutschland betonte, dass die Abwasserbehandlung in 
Deutschland nicht liberalisiert sei, sondern in der Verant
wortung der Kommune liege (oder einer Gruppe von 
Kommunen, die ihre Tätigkeiten in einem interkom

munalen Verband zusammenschließen). Unternehmen, 
die Abwasser produzierten und dieses nicht selbst behan
delten, seien sowohl verpflichtet als auch berechtigt, sich 
an kommunale Abwasserbehandlungsanlagen anzuschlie
ßen, die ein örtliches Monopol innehaben. Zur Behaup
tung, dass Propapier durch eine ihm gewidmete Infra
struktur begünstigt werde, stellte Deutschland fest, dass 
die geplante und anstehende industrielle Entwicklung von 
Eisenhüttenstadt die Erweiterung des bestehenden Indus
trieparks ‚Integriertes Recyclingzentrum‘ zum Industriege
biet des Oder-Spree-Kanals (dessen Flächen bereits 2006 
weitgehend vergeben worden waren) notwendig mache. 
Die Propapier-Anlage werde in diesem Erweiterungsgebiet 
gebaut. Ein notwendiger Bestandteil der Erweiterung des 
Industrieparks sei die Verbesserung der Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung. Diese fielen in den Verantwor
tungsbereich der Kommunen. Nach Angaben Deutsch
lands ist die Abwasserbehandlungsanlage so konzipiert, 
dass sie den gesamten Bedarf des Industriegebiets und 
gegebenenfalls auch den auf den Erweiterungsflächen ent
stehenden Bedarf decken kann. Dies ergebe sich aus der 
Entscheidung, die Größe der Abwasserbehandlungsanlage 
auf den derzeitigen und voraussichtlichen Bedarf des In
dustrieparks abzustimmen und sie in modularer Bauweise 
zu errichten. Nach Angaben Deutschlands hat die TAZV 
Oderaue nicht nur die Möglichkeit, diese Erweiterung 
vorzunehmen, sondern ist sogar verpflichtet, da sie die 
einzige für Abwasserentsorgung zuständige Behörde im 
Verbandsbereich ist. Die jeweilige Nutzung der Abwasser
behandlungseinrichtungen werde durch eine Satzung ge
regelt, derzufolge Anschluss- und Nutzungsrechte umfas
send vollstreckbar und umsetzbar seien und nur in Aus
nahmefällen begrenzt werden könnten. Nach Angaben 
Deutschlands muss der Zugang zu Abwasserbehand
lungseinrichtungen von den Städten und Gemeinden be
reitgestellt werden; die Unternehmen seien wiederum ver
pflichtet, sich an lokale Abwasserbehandlungseinrichtun
gen anzuschließen, die ein örtliches Monopol innehaben. 
Derzeit würden die Leistungen der Abwasserbehandlungs
anlage nicht nur von Propapier sondern auch von zwei 
anderen Investoren, dem kanadischen Photovoltaik-Zulie
ferer 5N PV und dem Energieversorger EnBW als Eigen
tümer des örtlichen Kraftwerks (siehe unten), genutzt. Es 
werde erwartet, dass in naher Zukunft weitere Investiti
onsvorhaben umgesetzt würden, die ebenfalls die Abwas
serbehandlungsanlage nutzen würden. 

(28) Mit Schreiben vom 27. Oktober 2008 übermittelte der 
Beschwerdeführer Informationen, wonach Propapier täg
lich eine Abwassermenge von 10 500 m 3 produziert. Die 
Anlage soll eine Jahreskapazität von 4 296 050 m 3 ha
ben. Nach den Berechnungen des Beschwerdeführers wird 
Propapier eine Abwasserkapazität von 3 832 000 m 3 
jährlich haben, was 90 % der Abwasserkapazitäten der 
Anlage entspricht. Der Beschwerdeführer bezieht sich da
bei auf eine Bekanntmachung des Landesumweltamtes 
Brandenburg über das Baugenehmigungsverfahren für 
den Bau einer Anlage, in der angegeben wird, dass 
90 % der Kapazitäten zur Behandlung von Abwasser
anfall aus der Papierherstellung verwendet würden (In 
dem Gebiet ist kein anderes Papierwerk angesiedelt.). 
Der Beschwerdeführer geht sogar davon aus, dass Pro
papier 100 % der Abwasserkapazitäten in Anspruch neh
men wird; diese Annahme leitet er aus seinen eigenen 
Berechnungen ab, die auf der Tatsache beruhen, dass
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Propapier in einer Pressemitteilung angegeben habe, dass 
sich die Jahresproduktionskapazität des Papierwerks auf 
750 000 Tonnen belaufe. 

(29) Deutschland streitet nicht ab, dass Propapier anfänglich 
der mit Abstand größte Einzelbenutzer der Anlage sein 
wird, widerspricht aber der Behauptung, dass Propapier 
90 % der Kapazitäten nutzen werde. Nach Angaben 
Deutschlands wird Propapier jedoch den noch immer 
beträchtlichen Anteil von 70 % der Kapazität der ersten 
Ausbaustufe der Anlage (die derzeit noch ausgebaut wird) 
nutzen. In diesem Zusammenhang führt Deutschland aus, 
dass sich die vom Beschwerdeführer genannte Zahl von 
4 296 050 m 3 /Jahr nicht auf die Anlagenkapazität be
ziehe, sondern auf das in die Anlage eingeleitete prog
nostizierte mittlere Volumen. Der Anteil von Propapier 
solle auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen dem 
maximalen Abwasservolumen von Propapier und der ma
ximalen Kapazität der Anlage berechnet werden. Da sich 
die maximale Abwassermenge von Propapier auf [400- 
500] (*) m 3 /h belaufe und die maximale Kapazität der 
Anlage schon jetzt, d. h. vor der modularen Erweiterung, 
638 m 3 /h betrage, könnten andere Benutzer eine maxi
male Abwasserkapazität von zusammen [138-238] m 3 /h 
einleiten. 

(30) In seiner Stellungnahme vom 30. September 2009 un
termauert der Beschwerdeführer seine Argumente im 
Hinblick auf die tatsächliche Nutzung der Abwasser
behandlungsanlage durch Propapier. Dem Beschwerde
führer zufolge kann sich die von Deutschland genannte 
Zahl von 638 m 3 /h nur auf die maximale Kapazität an 
sauberem Wasser und nicht auf die Kapazität an Abwas
ser beziehen, die theoretisch pro Stunde durch die Anlage 
laufen kann. Der Beschwerdeführer belegt seinen Stand
punkt durch weitere Berechnungen, die sich auf Zahlen 
stützen, die in Presseartikeln zur Biogas- und Klär
schlammproduktion des Werkes veröffentlicht wurden. 

Tarife für die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage 

(31) Gegenstand der Beschwerde im Hinblick auf die Abwas
serbehandlungsanlage ist des Weiteren das Vorbringen, 
dass der von Propapier für die Benutzung der Ablage 
erhobene Tarif von 0,95 EUR/m 3 niedriger sei als der, 
den ein privater Investor für solche Dienste erheben 
würde. Als Antwort auf das Argument Deutschlands, 
dass der Markt für Abwasserbehandlung nicht liberalisiert 
sei und der Privatinvestortest daher nicht angewandt wer
den könne, führte der Beschwerdeführer an, dass der 
Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapital
gebers nur eine hypothetischer Richtwert sei und es nicht 
notwendigerweise vergleichbare private Investoren tat
sächlich geben müsse. In der vorliegenden Situation soll
ten nur objektive und nachweisbare Elemente berücksich
tigt werden, die unter den gegebenen Umständen verfüg
bar seien. 

(32) Deutschland teilte ferner mit, dass die Berechnung durch 
das Gesetz des Landes Brandenburg sowie den betreffen
den Satzungen bestimmt werde. Daher werde die für alle 
potenziellen Benutzer geltende Gebühr für die Benutzung 
der Abwasserbehandlungsanlage ( 15 ) von der Kommune 

anhand eines transparenten Verfahrens nach einheitlichen 
Grundsätzen festgelegt. Die geltenden Durchführungsvor
schriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg legen fest, dass die Berechnung der Gebühr 
so erfolgen soll, dass alle ansatzfähigen Kosten der be
treffenden Wasserbehandlungsanlage (Errichtungs-, Erhal
tungs-, Wartungs-, Betriebs-, Personal- sowie Abgabenver
waltungskosten), kalkulatorische Zinsen und kalkulatori
sche Abschreibungen abgedeckt, aber nicht überstiegen 
werden. Deutschland führt in diesem Zusammenhang 
aus, dass die Zuschüsse, die die Kommune aus anderen 
staatlichen Mitteln erhalte, bei den kalkulatorischen Zin
sen für das eingesetzte Eigenkapital nicht zu berücksich
tigen seien. Deutschland bekräftigt, dass die Gebühren für 
die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage für alle 
potenziellen Nutzer nach denselben Grundsätzen fest
gelegt werden. Deutschland bestätigt jedoch gleichzeitig, 
dass die Finanzierung der Abwasserbehandlungsanlage 
durch die Kommune mit Mitteln aus der Gemeinschafts
aufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ 
gefördert wurde, zulasten der 80 % der Investitionskosten 
gehen. Hierzu ist anzumerken, dass die Kommission 
2003 festgestellt hat (N 644e/02, genehmigt mit Schrei
ben K(2003) 1999 vom 9.7.2003) ( 16 ), dass die öffent
liche Förderung der Finanzierung der Errichtung von Ab
wasserbehandlungsanlagen mit Mitteln aus der Gemein
schaftsaufgabe keine staatliche Beihilfe im Sinne von Ar
tikel 107 Absatz 1 AEUV zugunsten der Abwasser
behandlungsanlage darstellt. 

(33) Deutschland machte geltend, dass die Gebühren für Pro
papier im Vergleich zu den Durchschnittspreisen, die an
dere Produzenten von Wellpappenrohpapier in Deutsch
land zahlten, relativ hoch seien. Laut einer vom Verband 
Deutscher Papierfabriken veröffentlichten Studie liege 
der Durchschnittspreis zwischen 0,24 EUR/m 3 und 
1 EUR/m 3 . Deutschland schließt daraus, dass die Pro
papier auferlegte Gebühr dem Marktpreis entspricht. 

(34) Des Weiteren argumentiert der Beschwerdeführer, dass 
im Vergleich zu einer bestehenden kommunalen Abwas
serbehandlungsanlage die Tarife der neuen Anlage für 
Propapier vorteilhafter seien. Er machte insbesondere gel
tend, dass für die bestehende kommunale Abwasser
behandlungsanlage neben den Benutzungsgebühren 
auch Anschlussbeiträge erhoben, Propapier jedoch von 
der neuen Anlage keine Anschlussbeiträge auferlegt wür
den. Der Beschwerdeführer warf daher die Frage auf, ob 
die Gebühren für die Benutzung der neuen Anlage die 
Kosten der Wasserbehandlung einschließlich der Ver
gütung der Anschlusskosten in voller Höhe decken wür
den. 

(35) Deutschland teilte hierzu mit, dass Art und Höhe der 
Gebühren gesetzlich geregelt seien. Nach dem einschlägi
gen Gesetz stehe es den Kommunen frei, Anschlussbei
träge zu erheben oder nicht. Die Gebühren für die Benut
zung der neuen Abwasserbehandlungsanlage seien nied
riger als die Kosten für die bestehende kommunale Klär
anlage, da die neue Anlage kein teures Kanalisationsnetz 
zwischen den einzelnen Nutzern errichten und unterhal
ten müsse.
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(36) Deutschland erinnerte daran, dass Propapier ebenso wie 
alle derzeitigen und künftigen Benutzer eine Gebühr von 
0,95 EUR/m 3 zu entrichten hätte, was einem Betrag von 
jährlich mehr als [3-5] Mio. EUR entspreche, während 
sich die Errichtungskosten lediglich auf 42 Mio. EUR be
liefen. Deutschland teilte in seiner Stellungnahme vom 
1. Februar 2010 außerdem mit, dass die Abwasser
behandlungsanlage den Betrieb erst am 1. Februar 2010 
aufnehme und die Gebühren entgegen den ursprüng
lichen Berechnungen im Zeitraum vom 1. Januar 2010 
bis 31. Dezember 2010 letztendlich bei 1,18 EUR/m 3 
festgesetzt würden. 

(37) Deutschland folgert daraus, dass Propapier keine Beihilfe 
in Form einer ihm gewidmeten Abwasserbehandlungs
anlage erhält, die Gebühren unter dem Marktpreis erhebt. 
Sollte die Kommission jedoch zu dem Schluss kommen, 
dass eine staatliche Beihilfe vorliegt, so würde es sich 
hierbei um eine von der Entscheidung der Kommission 
in der Sache N 644e/02 abgedeckte bestehende Beihilfe 
handeln. 

(38) In ihrem Schreiben vom 14. Juli 2010 bat die Kommis
sion Deutschland anzugeben, ob Deutschland, falls die 
Kommission zu dem vorläufigen Ergebnis kommen 
sollte, dass die von Propapier zu entrichtende Gebühr 
Beihilfeelemente enthält, eine solche Beihilfe als beste
hende oder neue Beihilfe ansehen würde. 

(39) In seiner Antwort vom 30. August 2010 vertrat Deutsch
land den Standpunkt, dass es sich dabei dann um eine 
bestehende Beihilfe handeln würde. Deutschland ist der 
Auffassung, dass sich die Entscheidung der Kommission 
vom 9. Juli 2003 in der Sache N 644e/02 auch auf 
mittelbare Wirkungen der Gemeinschaftsaufgabe-Rege
lung erstreckt. Deutschland stützt sich hierbei auf Rand
nummer 9 der Schlussanträge des Generalanwalts Lenz in 
der Rechtssache Ijssel-Vliet ( 17 ) und argumentiert, dass die 
mittelbaren Wirkungen, insbesondere die Schaffung wett
bewerbsfähiger Arbeitsplätze, das Hauptziel der Gemein
schaftsaufgabe seien. Des Weiteren argumentiert Deutsch
land, dass die Rechtsgrundlage für die Festsetzung der 
Abwasserbehandlungsgebühren schon zum Zeitpunkt 
der Entscheidung in der Beihilfesache N 644e/02 das 
jeweilige Kommunalabgabengesetz des Landes gewesen 
sei, in dem sich die Abwasserbehandlungsanlage befindet. 

Behauptungen des Beschwerdeführers und Stand
punkt Deutschlands im Hinblick auf das Kraftwerk 

(40) Der Beschwerdeführer gab auf der Grundlage von Pres
seartikeln an, dass Propapier seine ursprüngliche Investi
tion von 630 Mio. EUR, für die die Kommission per 
Entscheidung N 582/07 eine regionale Investitionsbeihilfe 
genehmigt hatte, auf 400 Mio. EUR gesenkt habe, da das 
Kraftwerk, das ursprünglich Teil des angemeldeten Vor
habens war, nun separat von einem anderen Investor — 
EnBW — finanziert und betrieben werde. EnBW werde 
die notwendigen 225 Mio. EUR investieren und mögli
cherweise weitere Beihilfen erhalten. Der Beschwerdefüh
rer stellte fest, dass in diesem Fall eine neue Anmeldung 
der regionalen Investitionsbeihilfe für den Bau des Papier

werks erforderlich sei, da die Kostensenkung zu einer 
Senkung des Beihilfebetrags für Propapier führen sollte. 
Da das Kraftwerk zusammen mit der Investition von 
Propapier anscheinend ein einziges Investitionsvorhaben 
bilde, solle ferner die Beihilfe für EnBW ebenfalls ange
meldet und geprüft werden. 

(41) Hierzu ist anzumerken, dass Deutschland die Kommis
sion bereits per Schreiben vom 22. Dezember 2008 
über diese Änderung des Investitionsvorhabens informiert 
hat. In diesem Schreiben bestätigte Deutschland, dass die 
ursprünglich genehmigte Beihilfeintensität von 12,3 % 
trotz der Senkung der beihilfefähigen Kosten weiterhin 
12,3 % betrage und der Beihilfebetrag folglich entspre
chend gesenkt werde. 

(42) Ferner bestätigte Deutschland mit Schreiben vom 
13. Dezember 2009, dass EnBW für den Bau des neuen 
Kraftwerks keine Beihilfe gewährt werde. 

Behauptungen des Beschwerdeführers und Stand
punkt Deutschlands im Hinblick auf andere Infra

strukturvorhaben 

(43) Der Beschwerdeführer warf ferner die Frage auf, ob der 
Bau eines Parkplatzes und einer neuen Straße sowie die 
Erweiterung/Vertiefung des Oder-Spree-Kanals Propapier 
gewidmete Infrastrukturvorhaben sind. Insbesondere im 
Hinblick auf die öffentlichen Parkplätze behauptete der 
Beschwerdeführer, dass die Stellflächen Platz für 186 Pkw 
und 71 Lkw böten und an das Werksgelände von Pro
papier angrenzten. 

(44) Deutschland führte aus, dass die betreffenden Stellflächen 
lediglich Platz für 28 Pkw und 60 Lkw böten. Ferner 
seien die Stellplätze allgemein zugänglich und befänden 
sich in einiger Entfernung von der Betriebsstätte von 
Propapier. Sie dienten nicht nur dazu, die logistischen 
Prozesse des Industriegebiets am Oder-Spree-Kanal, son
dern auch der sonstigen innerstädtischen Gewerbestand
orte zu optimieren. Die Stadt plane im Gegenzug, inner
städtische Lkw-Stellplätze zu schließen. Deutschland 
macht geltend, dass diese Investition hauptsächlich wegen 
der Verschärfung der Vorschriften über Ruhezeiten für 
Lkw-Fahrer notwendig gewesen sei. Propapier baue selbst 
Stellplätze für maximal 183 Pkw und 27 Lkw. Diese 
Stellfläche sei ausreichend, um den Bedarf von Mitarbei
tern, Zulieferern und Besuchern zu decken. 

(45) Nach Angaben Deutschlands handelt es sich bei der 
neuen Straße um eine Anbindungsstraße, die das Indus
triegebiet am Oder-Spree-Kanal mit der Bundesstraße 112 
verbindet. Die ursprüngliche Planung dieser Straße 
stamme bereits aus dem Jahr 1993. Mit dem Bau der 
Straße sollten das Verkehrsaufkommen und die Luftver
schmutzung in der Innenstadt von Eisenhüttenstadt redu
ziert werden. Bisher durchquerten im Durchschnitt täg
lich zwischen 130 und 190 Lkw das Stadtzentrum, um 
in das Industriegebiet zu gelangen. Des Weiteren werde 
die Fahrtzeit nach Frankfurt (Oder) als nächstgelegenem 
regionalen Zentrum um ein Drittel auf unter 30 Minuten 
gesenkt.
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(46) Zur Vertiefung des Oder-Spree-Kanals stellt Deutschland 
fest, dass dieser eine Bundeswasserstraße sei. Es würden 
regelmäßig Erweiterungs- und Vertiefungsmaßnahmen 
dieser Wasserstraßen durchgeführt; diese hätten zudem 
eine lange Vorlaufzeit. Deutschland zufolge kann daher 
ausgeschlossen werden, dass diese Maßnahmen mit dem 
Investitionsvorhaben von Propapier im Zusammenhang 
stehen. 

Behauptung des Beschwerdeführers im Hinblick auf 
die Kapazität des Papierswerks von Propapier 

(47) Abschließend macht der Beschwerdeführer geltend, dass 
die Kapazität des Papierwerks in der Genehmigungsent
scheidung N 582/07 falsch aufgeführt sei, weil sie sich 
anders als dort angegeben auf über 615 000 Tonnen 
belaufe; da die Entscheidung auf falschen Informationen 
beruhe, müsse sie aufgehoben werden. 

III. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG DER MUT
MASSLICHEN BEIHILFEMASSNAHMEN UND VEREIN

BARKEIT MIT DEM BINNENMARKT 

Vorliegen einer Beihilfe 

(48) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar. 

(49) Die mutmaßliche Maßnahme gilt als staatliche Beihilfe, 
wenn folgende Kriterien erfüllt sind: i) Die Maßnahme 
muss eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Förderung sein, ii) dem Unternehmen muss daraus ein 
wirtschaftlicher Vorteil erwachsen, iii) der Vorteil muss 
selektiv sein und iv) die Maßnahme verfälscht den Wett
bewerb oder droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten. Es liegt eine staat
liche Beihilfe vor, wenn die Voraussetzungen des Artikels 
107 Absatz 1 AEUV kumulativ erfüllt sind. 

Abwasserbehandlungsanlage 

(50) Die Kommission stellt im Hinblick auf die Abwasser
behandlungsanlage fest, dass zwischen einer mutmaß
lichen Beihilfe für den TAZV für die Errichtung der Ab
wasserbandlungsanlage und einer mutmaßlichen Beihilfe 
für Propapier in Form vergünstigter Tarife für die Abwas
serbehandlung unterschieden werden muss. 

Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage 

(51) Deutschland hatte in seiner Stellungnahme vorgebracht, 
dass eine staatliche Unterstützung des TAZV keine Bei
hilfe darstelle bzw. in jedem Fall als bestehende Beihilfe 
einzustufen sei. 

(52) In seinem Urteil in der Sache Italien/Kommission ( 18 ) 
stellte das Gericht fest: 

‚(53) Die in Randnummer 46 dieses Urteils erwähnte 
Verpflichtung, unter bestimmten Umständen das Verfah
ren des Artikels 88 Absatz 2 EG zu eröffnen, bestimmt 

nicht vorab den prozeduralen Rahmen, in den diese Ent
scheidung einzusetzen ist, d. h. denjenigen der ständigen 
Prüfung der bestehenden Beihilferegelungen, wie er sich 
aus Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 des Artikels 88 
EG ergibt, oder denjenigen der Kontrolle der neuen Bei
hilfen, wie er sich aus Absatz 3 in Verbindung mit Ab
satz 2 des Artikels 88 EG ergibt. 

(54) In Anbetracht der Rechtsfolgen dieser prozedura
len Entscheidung im Fall von bereits in der Durchführung 
befindlichen Maßnahmen (vgl. Zwischenurteil, Randnrn. 
56 bis 63) kann die Kommission nicht ohne weiteres den 
zweiten prozeduralen Rahmen wählen, wenn der betrof
fene Mitgliedstaat geltend macht, der erste müsse ange
wandt werden. In einem solchen Fall muss die Kommis
sion die Frage auf der Grundlage der ihr in diesem Sta
dium von dem Mitgliedstaat übermittelten Informationen 
ausreichend prüfen, auch wenn diese Prüfung zu einer 
nicht endgültigen Einstufung der geprüften Maßnahmen 
führt. 

(55) Ebenso wie in dem Fall, in dem sich die Frage 
stellt, ob überhaupt Beihilfeelemente vorliegen, obliegt es 
dem Mitgliedstaat, nach dessen Auffassung es sich um 
eine bestehende Beihilfe handelt, im Rahmen des Grund
satzes der loyalen Zusammenarbeit zwischen Mitglied
staaten und Organen, wie er sich aus Artikel 10 EG 
ergibt, und um das Verfahren nicht zu verzögern, seiner
seits, der Kommission ab dem Zeitpunkt, zu dem diese 
ihn mit den betreffenden Maßnahmen konfrontiert, so 
früh wie möglich die Gesichtspunkte mitzuteilen, die 
für diese Auffassung sprechen. Wenn diese Gesichts
punkte im Rahmen einer vorläufigen Prüfung die An
nahme zulassen, dass die streitigen Maßnahmen wahr
scheinlich tatsächlich bestehende Beihilfen darstellen, 
muss die Kommission sie daher in dem prozeduralen 
Rahmen der Absätze 1 und 2 des Artikels 88 EG behan
deln. Erlauben die von dem Mitgliedstaat übermittelten 
Informationen dagegen nicht diese vorläufige Schlussfol
gerung oder übermittelt der Mitgliedstaat insoweit keine 
Informationen, muss die Kommission diese Maßnahmen 
in dem prozeduralen Rahmen der Absätze 3 und 2 dieses 
Artikels behandeln.‘ 

(53) Die Kommission muss daher zu diesem Zeitpunkt des 
Prüfverfahrens im Hinblick auf eine mögliche Beihilfe 
für den TAZV entscheiden, ob eine solche Beihilfe als 
bestehende Beihilfe einzustufen ist. 

(54) Die Kommission stellt fest, dass Deutschland 2002 eine 
Regelung für Zuschüsse für die Errichtung oder Erweite
rung von Abwasserbehandlungsanlagen im Rahmen der 
Regionalbeihilferegelung ‚Gemeinschaftsaufgabe‘ angemel
det hat. 

(55) Die Kommission stellte 2003 in ihrer Entscheidung N 
644e/02 fest, dass diese Regelung keine staatliche Beihilfe 
zugunsten des Trägers der Abwasserbehandlungsanlage 
darstellt, sofern es sich bei diesem um einen Zweckver
band handelt. Die Kommission stützte ihre Bewertung 
auf die Tatsache, dass der Zweckverband der Kommunal
aufsicht untersteht und eine Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichen Interesse übernimmt.
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(56) Im vorliegenden Fall ist der TAZV ein Zweckverband, der 
durch diese Regelung begünstigt wird, die in dieser Hin
sicht nicht geändert wurde. 

(57) Selbst wenn diese Regelung in der Zwischenzeit aufgrund 
der Entwicklung des Binnenmarkts eine Beihilfe darstellen 
sollte, so wäre sie nach Artikel 1 Buchstabe b Ziffer v der 
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 
1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung 
von Artikel 93 des EG-Vertrags ( 19 ) (nachstehend ‚Verfah
rensverordnung‘ genannt) als bestehende Beihilfe ein
zustufen. 

Gebühren für die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage 

N e u e / B e s t e h e n d e B e i h i l f e 

(58) Deutschland macht geltend, dass eine mögliche Beihilfe 
zugunsten von Propapier in Form vergünstigter Tarife für 
die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage eine be
stehende Beihilfe im Sinne von Artikel 1 Buchstabe b 
Ziffer v der Verfahrensverordnung darstellen würde, 
und zwar aus denselben Gründen, aus denen die mut
maßliche Beihilfe für den TAZV eine bestehende Beihilfe 
darstelle. 

(59) Aus den im vorstehenden Abschnitt ausgeführten Grün
den muss die Kommission zu diesem Zeitpunkt des Prüf
verfahrens entscheiden, ob die mögliche Beihilfe in Form 
vergünstigter Tarife zugunsten von Propapier tatsächlich 
als bestehende Beihilfe einzustufen ist. 

(60) Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang zu
nächst fest, dass die beihilferechtliche Würdigung in der 
Sache N 644e/02 nur mögliche staatliche Beihilfen an 
Träger von Abwasserbehandlungsanlagen sowie Unter
nehmen abdeckt, die Bauarbeiten durchführen. Die bei
hilferechtliche Würdigung umfasst nicht mögliche Beihil
fen zugunsten der Benutzer von Abwasserbehandlungs
anlagen. 

(61) Dies ist nicht überraschend, da die im Rahmen dieser 
Entscheidung geprüfte Regelung keine verbindlichen Vor
schriften zu den Gebühren enthält, die die Träger von 
Abwasserbehandlungsanlagen von den Benutzern erhe
ben können oder müssen. 

(62) Nach deutschem Recht obliegt es den Bundesländern, in 
ihrer Landesgesetzgebung die Grundsätze aufzustellen, die 
für die Festlegung der Benutzergebühren gelten. Die ent
sprechende Ländergesetzgebung war nicht Bestandteil der 
Anmeldung, die Deutschland der Kommission für die in 
der Entscheidung N 644e/02 geprüfte Regelung übermit
telt hat. Daher hat die Kommission keine Prüfung mög
licher Beihilfen für Benutzer vorgenommen und konnte 
dies auch nicht. 

(63) Aus diesen Gründen werden mögliche Beihilfen in Form 
vergünstigter Tarife für die Abwasserbehandlung zuguns

ten von Propapier nicht von der Entscheidung der Kom
mission in der Sache N 644e/02 abgedeckt. Sollte die 
Kommission zu dem Schluss kommen, dass die vom 
TAZV festgesetzten Gebühren tatsächlich eine staatliche 
Beihilfe darstellen, so würde es sich hierbei um eine neue 
Beihilfe handeln. 

(64) Daher muss die Kommission die mögliche staatliche Bei
hilfe zugunsten von Propapier nach dem in Artikel 108 
Absätze 3 und 2 AEUV vorgesehenen Verfahrensrahmen 
prüfen. 

(65) Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die von 
Deutschland vorgebrachten Argumente (siehe ausführ
liche Darlegung in Erwägungsgrund 39) diese Bewertung 
nicht in Frage stellen: 

— In Randnummer 9 seiner Schlussanträge in der 
Rechtssache Ijssel-Vliet stellt Generalanwalt Lenz ledig
lich heraus, dass eine Beihilferegelung nicht nur für 
unmittelbar sondern auch für mittelbar Begünstigte 
eine staatliche Beihilfe darstellen kann. Er beansprucht 
nicht, dass jeder Beschluss, in dem festgestellt wird, 
dass keine staatliche Beihilfe zugunsten von unmittel
bar Begünstigten vorliegt, automatisch auch die Ge
nehmigung aller mittelbaren Beihilfen umfasst. 

— Die Tatsache, dass die Kommunalabgabengesetze der 
Länder bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung der 
Regelung die Rechtsgrundlage für die Festlegung der 
Gebühren darstellten, hat ebenfalls keine Auswirkung 
auf die Art der Beihilfe. Wesentlich ist, dass Deutsch
land die Kommunalabgabengesetze nicht als Teil der 
Beihilfemaßnahme angemeldet und die Kommission 
nicht über deren Inhalt und Bedeutung informiert 
hat und dass in der beihilferechtlichen Würdigung 
der Entscheidung N 644e/02 kein Bezug auf mögli
che staatliche Beihilfen genommen wird, die Nutzer 
in Form vergünstigter Abwasserbehandlungsgebühren 
erhalten könnten. In ihrer Beschlusspraxis stützt sich 
die Kommission stets auf die zum Zeitpunkt der Be
schlussfassung verfügbaren Informationen ( 20 ). Als die 
Kommission in der Sache N 644e/02 entschied, war 
sie von Deutschland nicht von den verschiedenen 
Kommunalabgabegesetzen in Kenntnis gesetzt wor
den. Daher kann die Entscheidung in der Sache N 
644e/02 nicht als implizite Genehmigung einer mög
lichen Beihilfe angesehen werden, deren Rechtsgrund
lage die Kommunalabgabengesetze wären. 

W i r t s c h a f t l i c h e r V o r t e i l 

(66) Die Kommission muss zunächst prüfen, ob die Höhe der 
Abwasserbehandlungsgebühren, die von Propapier erho
ben werden, so festgelegt ist, dass sie Propapier einen 
wirtschaftlichen Vorteil verschafft.
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(67) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes umfasst 
der Begriff der Beihilfe nicht nur positive Leistungen wie 
Subventionen, sondern auch Maßnahmen, die in verschie
dener Form die Belastungen vermindern, die ein Unter
nehmen normalerweise zu tragen hat, und die somit 
zwar keine Subventionen im strengen Sinne des Wortes 
darstellen, diesen aber nach Art und Wirkung gleichste
hen ( 21 ). 

(68) Wendet man dies auf den vorliegenden Fall an, so stellt 
sich die Frage, ob durch die Höhe der von Propapier zu 
entrichtenden Abwasserbehandlungsgebühren die Kosten 
gesenkt werden, die ein Unternehmen normalerweise zu 
tragen hätte. Um dies zu prüfen, muss zunächst fest
gestellt werden, welche Abwasserbehandlungskosten ein 
Unternehmen normalerweise zu tragen hat. Hier bestehen 
mehrere Möglichkeiten: 

— Einbeziehung sämtlicher Kosten für die Abwasser
behandlung; 

— Einbeziehung des Preises, den ein privater Anbieter 
für den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage in 
Rechnung stellen würde; 

— Einbeziehung eines Referenzpreises, der üblicherweise 
in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Abwasser
behandlung erhoben wird. 

Kosten in voller Höhe 

(69) Die Kommission vertritt zu diesem Zeitpunkt die Auffas
sung, dass das Verursacherprinzip nach Artikel 191 Ab
satz 2 AEUV, wie es in Artikel 9 der EU-Wasserrahmen
richtlinie ausgelegt wird, für eine Einbeziehung sämtlicher 
Kosten spricht. Dies scheint auch die § 6 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Brandenburg zugrundelie
gende Logik zu sein; dort ist festgelegt, dass für Einrich
tungen, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen 
oder Personengruppen dienen, die Gebühren die Kosten 
in der Regel decken sollten. 

(70) Auch in zwei früheren Beschlüssen der Kommission — 
InfraLeuna ( 22 ) und Kimberly-Clark/Scott ( 23 ) — wurde die 
Auffassung vertreten, dass Gebühren in Höhe der vollen 
Kosten als die Kosten anzusehen sind, die ein Unterneh
men normalerweise zu tragen hat. 

(71) In dieser Hinsicht stellt die Kommission außerdem fest, 
dass es Propapier nach deutscher Gesetzgebung nicht 
untersagt zu sein scheint, die Anlage selbst und unabhän

gig von der Kommune zu bauen; in diesem Fall hätte es 
dann alle Kosten allein zu tragen ( 24 ). 

(72) Die Kommission stellt fest, dass die von Propapier erho
bene Gebühr von 0,95 EUR/m 3 die Kosten nicht in voller 
Höhe deckt, da Deutschland bestätigt, dass diese Gebüh
ren nur 20 % der kalkulatorischen Zinsen für das einge
setzte Eigenkapital decken. 

Privatinvestortest 

(73) Der Beschwerdeführer bringt vor, dass zur Feststellung 
des Vorteils die Höhe der tatsächlich von Propapier ge
zahlten Gebühren mit der Höhe der Gebühren, die ein 
Privatinvestor an der Stelle des TAZV erheben würde, 
verglichen werden sollten. 

(74) Die Kommission stellt fest, dass das Gericht in der Sache 
Ryanair/Kommission folgendermaßen geurteilt hat: 

‚Wenn der Staat als ein Unternehmen auftritt, das wie ein 
privater Kapitalgeber handelt, ist sein Verhalten zwar 
nach dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden 
privaten Kapitalgebers zu prüfen, jedoch kommt die An
wendung dieses Grundsatzes dann nicht in Betracht, 
wenn er als Träger der öffentlichen Gewalt handelt. Im 
letztgenannten Fall ist das Verhalten des Staates nämlich 
niemals mit dem eines privaten marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsteilnehmers oder Kapitalgebers vergleich
bar.‘ ( 25 ) 

(75) Das Gericht erörterte im Anschluss, ob eine Behörde, die 
ihre Regelungsbefugnisse ausübt, um Flughafengebühren 
festzusetzen, als privater Kapitalgeber oder als Behörde 
handelt. Es kam zu folgendem Schluss: 

‚Die Festlegung der Höhe der Landegebühren und die 
Zusicherung einer damit verbundenen Entschädigung ist 
nämlich eine unmittelbar mit der Verwaltung der Flugha
feninfrastrukturen zusammenhängende Tätigkeit, bei der 
es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt (vgl. in 
diesem Sinne Urteil Aéroports de Paris/Kommission, 
oben in Randnr. 66 angeführt, Randnrn. 107 bis 109, 
121 und 122 und 125). […]‘ ( 26 ) 

‚Der bloße Umstand, dass die Region Wallonien im vor
liegenden Fall über Regelungsbefugnisse in Bezug auf die 
Festsetzung der Flughafengebühren verfügt, schließt nicht 
aus, dass die Prüfung eines Rabattsystems für diese Ge
bühren, da dieses von einem privaten Wirtschaftsbeteilig
ten eingeführt werden kann, nach dem Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden privaten Kapitalgebers 
durchgeführt werden muss.‘ ( 27 )
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(76) Das Gericht stützte seine Schlussfolgerungen unter ande
rem auf die Tatsache, dass die Flughafengebühren keine 
Steuern sondern Abgaben darstellen. Es hielt ferner fest: 

‚Im Übrigen braucht die Vereinbarkeit des Verhaltens der 
eine Beihilfe gewährenden Einrichtung mit dem nationa
len Recht nicht berücksichtigt zu werden, wenn es darum 
geht, ob diese Einrichtung nach dem Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden privaten Kapitalgebers 
gehandelt oder unter Verstoß gegen Art. 87 Abs. 1 EG 
einen wirtschaftlichen Vorteil gewährt hat.‘ ( 28 ) 

(77) Die Kommission stellt mit Blick auf die mögliche Anwen
dung dieser Rechtssprechung auf den vorliegenden Fall 
fest, dass es sich bei der Abwasserbehandlung um eine 
wirtschaftliche Tätigkeit zu handeln scheint, und zwar 
um eine Dienstleistung, die gegen Entgelt erbracht wird. 
Diese Abgabe wird in den gelten Vorschriften des Kom
munalabgabengesetzes des Landes Brandenburg als Ge
bühr eingestuft. 

(78) Zu diesem Zeitpunkt scheint das Privatinvestorprinzip 
daher auf den vorliegenden Fall anwendbar zu sein. 

(79) Zu dem Argument Deutschlands, dass der Privatinvestor
test im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da der 
Markt nicht liberalisiert sei, stellt die Kommission fest, 
dass es einige Kommunen zu geben scheint, die entschie
den haben, private Betreiber mit dem Betrieb ihrer Ab
wasserbehandlungsanlagen zu beauftragen. Die Kommis
sion erkennt jedoch an, dass diese privaten Betreiber die 
Tarife für ihre Dienstleistungen nicht frei festsetzen kön
nen, da sie durch das Kommunalabgabengesetz des Lan
des Brandenburg gebunden sind, laut dem die Gebühren, 
die dem Benutzer auferlegt werden können, die Kosten 
nicht überschreiten dürfen. 

Referenzpreise 

(80) Deutschland schlägt vor, die von Propapier gezahlten 
Gebühren mit den im Sektor zu verzeichnenden Durch
schnittstarifen zu vergleichen. Deutschland nennt eine 
Studie, laut der sich der Durchschnittstarif zwischen 
0,24 EUR/m 3 und 1 EUR/m 3 bewegt, und gibt an, dass 
der von Propapier gezahlte Tarif von 0,95 EUR/m 3 damit 
an der Obergrenze liegt; Propapier zahle somit eine dem 
Referenzwert des Sektors vergleichbaren Tarif. 

(81) Deutschland macht auch geltend, dass Propapier 2007 im 
Rahmen seiner Standortsuche für die Anlage die Aus
kunft erhielt, dass die Abwasserbehandlungskosten für 
den Standort Spreetal/Schwarze Pumpe (Sachsen) zwi
schen 0,53 EUR/m 3 und 0,61 EUR/m 3 lägen. Ferner 
nennt Deutschland die Entscheidung der Kommission in 
der Sache Lenzing Lyocell ( 29 ), in der die Kommission die 
von Österreich übermittelten Nachweise akzeptierte, die 
zeigten, dass der Preis von 0,50 EUR/m 3 in der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre der normale Marktpreis für die 
Abwasserbehandlung war. 

(82) Die Kommission stellt zu diesem Zeitpunkt fest, dass die 
von Deutschland zur Verfügung gestellten Daten keinen 
Schluss darüber zulassen, ob die Tarifbeispiele sich nur 
auf Abwasserbehandlungsanlagen beziehen, die sämtliche 
Kosten berechnen, oder ob sie auch Abwasserbehand
lungsanlagen umfassen, die vergünstigte Tarife erheben, 

die dem Propapier gewährten vergleichbar sind. Im Hin
blick auf die für den Standort Spreetal/Schwarze Pumpe 
vorgelegten Daten kommt die Kommission zu derselben 
Feststellung. Zur Entscheidung in der Sache Lenzing Lyo
cell stellt die Kommission zu diesem Zeitpunkt außerdem 
fest, dass sie Fakten betrifft, die mehr als zehn Jahre vor 
dem vorliegenden Fall galten und einen anderen Mitglied
staat betrafen. 

(83) Die Kommission hat zu diesem Zeitpunk auch Zweifel, 
ob sich durch die Anwendung eines solchen Referenz
werts das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe ausschließen 
lässt. Es scheint eher, dass die unterschiedlichen Tarife 
unterschiedliche Kostengegebenheiten widerspiegeln und 
dass ein privater Investor die Anwendung von Referenz
tarifen nicht akzeptieren würde. 

Schlussfolgerung zum Vorliegen eines Vorteils 

(84) Aus diesen Gründen hat die Kommission zu diesem Zeit
punkt Zweifel, ob die vom TAZV erhobenen Gebühren 
die vollen Kosten widerspiegeln und ob ein privater In
vestor die Beiträge in derselben Höhe festgesetzt hätte. Im 
Hinblick auf die von Deutschland vorgeschlagene Refe
renzwertmethode hat die Kommission Bedenken, dass die 
Daten ein verzerrtes Bild liefern. Selbst wenn sie die vol
len Kosten in anderen Kommunen widerspiegeln sollten, 
hat die Kommission zu diesem Zeitpunkt Zweifel, dass 
das Vorliegen eines Vorteils für Propapier dadurch aus
geschlossen werden kann, da die unterschiedlichen Tarife 
die unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten wieder
zugeben scheinen, die für einen privaten Investor unter
schiedliche Tarifhöhen rechtfertigen würden. 

S e l e k t i v i t ä t 

(85) Im Einklang mit Artikel 107 Absatz 1 AEUV ist weiter 
zu prüfen, ob Propapier durch die Maßnahme ein selek
tiver Vorteil gewährt wird. Staatliche Beihilfen werden 
selektiv gewährt und wirken sich somit nachteilig auf 
das Gleichgewicht zwischen bestimmten Unternehmen 
und deren Wettbewerbern aus. 

(86) Im Fall von Infrastruktur tritt die Selektivität besonders 
deutlich hervor, wenn die errichtete Infrastruktur als ‚ge
widmete Infrastruktur‘ einzustufen ist, die einen oder we
nige Nutzer allein oder zumindest vorrangig begünstigt. 

(87) In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es 
neben Propapier nur zwei andere Benutzer der Anlage 
gibt: den kanadischen Photovoltaik-Zulieferer 5N PV 
und den Energieversorger EnBW. Des Weiteren ist nicht 
bekannt, welcher Anteil der Kapazitäten der Abwasser
behandlungsanlage diesen beiden Kunden tatsächlich zu
gewiesen wird. Der Abwasserbehandlungsbedarf von 5N 
PV hätte möglicherweise durch die bestehende kom
munale Abwasserbehandlungsanlage gedeckt werden 
können. Auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt 
der Prüfung vorliegenden Informationen ist es der Kom
mission nicht möglich zu bewerten, ob der Bau einer 
neuen Abwasserbehandlungsanlage mit Blick auf diese 
beiden Unternehmen allein notwendig war. Des Weiteren 
ist einer dieser beiden anderen Benutzer, das von EnBW 
betriebene Kraftwerk, direkt an dem Propapier-Vorhaben 
beteiligt, da das Unternehmen das Kraftwerk betreibt, das 
den Strom für den Produktionsprozess des Papierwerks 
liefert.
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(88) Sollte Propapier tatsächlich einen Anteil von 90 % an den 
Abwasserbehandlungskapazitäten haben, wie vom Be
schwerdeführer behauptet, so stellt sich die Frage, ob 
diese Tatsache an sich nicht schon einen ausreichenden 
Beweis dafür darstellt, dass die Anlage ausschließlich oder 
zumindest vorrangig für die Benutzung durch Propapier 
bestimmt ist. Deutschlands Argument, dass die Abwasser
behandlungsanlage in der Zukunft von weiteren Benut
zern in Anspruch genommen werde, ist eingehender zu 
prüfen. Es ist zu berücksichtigen, wie viele Investoren 
maximal im Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal aus
zumachen sind und welche Kapazitäten der Anlage diese 
durchschnittlich nutzen werden. Deutschland sollte de
tailliertere Informationen zum Gesamtkonzept der Ent
wicklung des Industriegebietes und zu den verbleibenden 
Kapazitäten der Abwasserbehandlungsanlage, die den po
tenziellen Benutzern zugewiesen werden könnten, zur 
Verfügung stellen. Deutschland sollte außerdem weitere 
Informationen zur technischen Machbarkeit des modula
ren Ansatzes beim Bau der Abwasserbehandlungsanlage 
vorlegen. 

(89) Zu diesem Zeitpunkt des Prüfverfahrens gelangt die Kom
mission daher zu dem Schluss, dass die Vorteilstarife 
selektiv im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind. 

S t a a t l i c h e M i t t e l u n d Z u r e c h e n b a r k e i t 

(90) Die für die Benutzung der Abwasserbehandlungsanlage 
zu zahlenden Gebühren werden im Einklang mit § 6 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg 
von der Kommune festgesetzt. Werden die Gebühren so 
festgesetzt, dass sie nicht den vollen Kosten entsprechen 
bzw. dass sie unter denen liegen, die ein Privatinvestor 
erhoben hätte, so bedeutet dies einen Einnahmenverlust 
für die Kommune. 

(91) Daher würde die Maßnahme im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV vom Staat oder aus staatlichen Mitteln 
gewährt, da das Einkommen der Kommune durch den 
Propapier gewährten Vorteil sinken würde. 

(92) Wird die Höhe der Gebühren so festgesetzt, dass daraus 
ein Vorteil entsteht, so wäre dies auch dem Staat zuzu
rechnen, da diese Festsetzung der Gebühren auf eine öf
fentliche Einrichtung — die Stadt Eisenhüttenstadt — 
zurückzuführen ist. 

W e t t b e w e r b s v e r f ä l s c h u n g u n d A u s w i r 
k u n g e n a u f d e n H a n d e l 

(93) Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass vergünstigte 
Tarife auch geeignet wären, den Wettbewerb zu verfäl
schen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beein
trächtigen, da in der Papierindustrie ein starker Wett
bewerb herrscht und Handel auf EU-Ebene stattfindet; 
ein Propapier gewährter Vorteil würde die Kosten dieses 
im Wettbewerb stehenden Unternehmens senken, die es 
andernfalls zu tragen hätte. 

S c h l u s s f o l g e r u n g z u m V o r l i e g e n e i n e r 
B e i h i l f e 

(94) Aus diesen Gründen kann die Kommission nicht aus
schließen, dass Propapier eine staatliche Beihilfe in 
Form vergünstigter Gebühren für die Abwasserbehand
lung erhält. 

Maßnahme ‚Kraftwerk‘ 

(95) Nach Auffassung der Kommission wird Propapier durch 
die Tatsache, dass die Investition in den Bau eines Kraft
werks von EnBW übernommen wird, keine weitere staat
liche Beihilfe im Zusammenhang mit der Kraftwerkinves
tition gewährt. Es trifft zu, dass der Bau des Kraftwerks 
ursprünglich einen Teil der per Kommissionsentschei
dung N 582/07 genehmigten Gesamtinvestition von Pro
papier darstellte und dass das Investitionsvorhaben nach 
der Entscheidung insoweit geändert wurde, als dass der 
Bau und der Betrieb des Kraftwerks von einem anderen 
Investor — EnBW — ausgeführt werden. 

(96) Die Kommission stellt fest, dass Deutschland mit Schrei
ben vom 22. Dezember 2008 bestätigt hat, dass die 
ursprünglich genehmigte Beihilfeintensität von 12,3 % 
trotz der Senkung der beihilfefähigen Kosten infolge der 
Änderung des Vorhabens weiterhin gilt und der Beihilfe
betrag folglich entsprechend gesenkt wird. Die Kommis
sion stellt des Weiteren fest, dass Deutschland mit Schrei
ben vom 13. Dezember 2009 bestätigt hat, dass EnBW 
für diese Investition keine Beihilfe erhalten wird und dass 
sich die Senkung der von Propapier zu tragenden Inves
titionskosten in einer anteilsmäßigen Senkung des Pro
papier gewährten Beihilfebetrags widerspiegelt, da die ge
nehmigte Beihilfeintensität weiterhin 12,3 % beträgt. 
Nach Auffassung der Kommission steht dies mit der Fle
xibilitätsklausel nach Erwägungsgrund 52 der Genehmi
gungsentscheidung vom 2. April 2008 im Einklang, in 
dem es heißt: ‚Deutschland bestätigte, dass der auf 
72 145 700 EUR bezifferte abgezinste Gesamtbetrag der 
Beihilfe als Höchstbetrag zu verstehen ist, der nicht über
schritten werden darf, und dass die zu genehmigende 
Beihilfehöchstintensität von 12,30 % auch dann nicht 
überschritten werden wird, wenn die abgezinsten beihilfe
fähigen Kosten niedriger als erwartet ausfallen.‘ 

(97) Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass der 
Bau des Kraftwerks keine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellt. 

Maßnahme ‚Andere Infrastrukturmaßnahmen‘ 

(98) Nach Angaben des Beschwerdeführers handelt es sich 
beim Bau eines Parkplatzes und einer neuen Straße sowie 
der Erweiterung/Vertiefung des Oder-Spree-Kanals um 
Propapier gewidmete Infrastrukturmaßnahmen. 

(99) Im Lauf der vorläufigen Prüfung wurde festgestellt, dass 
sich die Kapazität des Parkplatzes nicht mit der Behaup
tung des Beschwerdeführers deckt und dass sich dieser 
zudem nicht in unmittelbarer Nähe des Werksgeländes 
von Propapier befindet. Des Weiteren wurde festgestellt, 
dass diese Stellflächen allgemein zugänglich sind und 
nicht nur dem Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal, son
dern auch den sonstigen innerstädtischen Gewerbestand
orten dienen und dass die Zahl dieser Stellflächen der 
Kommune ermöglichen soll, innerstädtische Lkw-Stell
plätze zu schließen. Außerdem baut Propapier eigene 
Stellflächen, die auch für Lkw zugänglich sind. Zu diesem 
Zeitpunkt scheint es daher, dass der Bau des Parkplatzes 
wahrscheinlich keinen selektiven Vorteil zugunsten von 
Propapier darstellt.
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(100) Im Hinblick auf die neue Verbindungsstraße zwischen 
dem Industriegebiet und der Bundesstraße 112 stellt die 
Kommission fest, dass durch den Bau der Straße das 
Verkehrsaufkommen und die Luftverschmutzung im Zen
trum von Eisenhüttenstadt reduziert werden, da Lkw so 
die Innenstadt auf ihrem Weg zum Industriegebiet um
gehen können, und die Fahrtzeit zum nächstgelegen re
gionalen Zentrum verringert wird. Zu diesem Zeitpunkt 
scheint es daher, dass der Bau der neuen Straße wahr
scheinlich keinen selektiven Vorteil zugunsten von Pro
papier darstellt. 

(101) Im Hinblick auf die Erweiterungs- und Vertiefungsarbei
ten im Oder-Spree-Kanal stellt die Kommission fest, dass 
diese nicht vorgenommen wurden, um Propapier einen 
selektiven Vorteil zu verschaffen, sondern Teil der not
wendigen regelmäßigen Unterhaltung der Wasserwege 
sind. Zu diesem Zeitpunkt scheint es daher, dass die 
Erweiterungs- und Vertiefungsarbeiten im Oder-Spree-Ka
nal wahrscheinlich keinen selektiven Vorteil zugunsten 
von Propapier darstellen. 

(102) Zu diesem Zeitpunkt des Prüfverfahrens ist die Kommis
sion jedoch der Auffassung, dass nicht vollständig aus
geschlossen werden kann, dass diese Infrastrukturmaß
nahmen Propapier stärker begünstigen als andere Nutzer. 

(103) Bevor die Kommission sich eine abschließende Meinung 
zum Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Hinblick auf 
diese Maßnahmen bildet, möchte sie Dritte zur Stellung
nahme auffordern. Gleichzeitig fordert sie Deutschland 
auf, während des förmlichen Prüfverfahrens weitere Infor
mationen zum Bau des Parkplatzes und der neuen Straße 
sowie zur Erweiterung/Vertiefung des Oder-Spree-Kanals 
zur Verfügung zu stellen. 

Kapazität der Propapier-Papiermühle 

(104) Der Beschwerdeführer behauptet zwar, dass die Kapazität 
des Papierswerks in der Entscheidung N 582/07 falsch 
angegeben worden sei, liefert jedoch keine neuen Fakten, 
sondern bestreitet nur die Feststellungen der Kommission 
in der betreffenden Entscheidung. 

(105) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
der Beschwerdeführer diesen Punkt auch in der beim 
Europäischen Gericht anhängigen Rechtssache T-304/08 
vorgebracht hat und dass dieser ausführlich im Verteidi
gungsvorbringen der Kommission abgedeckt wird ( 30 ). 

(106) Daher ist diese Frage nicht Gegenstand dieses Beschlusses. 

Schlussfolgerung zum Vorliegen einer (neuen) staatlichen Bei
hilfe zugunsten von Propapier 

(107) Angesichts der vorstehenden Ausführungen kann die 
Kommission zu diesem Zeitpunkt ihrer Prüfung nicht 
zweifelsfrei ausschließen, dass Propapier in Form vergüns
tigter Gebühren für die Abwasserbehandlung sowie der 
Verfügbarkeit von Abwasserbehandlungs-, Parkplatz-, 

Straßen- und Kanalinfrastruktur eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV gewährt wird. 

(108) Im Hinblick auf die mutmaßliche neue Beihilfe im Zu
sammenhang mit dem Bau und Betrieb des Kraftwerks 
und in Hinblick auf die Kapazität des Propapier-Papier
werks ist die Kommission der Auffassung, dass der Be
schwerdeführer keine Informationen geliefert hat, die das 
Vorliegen einer solchen neuen Beihilfe im Sinne von Ar
tikel 107 Absatz 1 AEUV belegen würden. 

Rechtmäßigkeit der Beihilfemaßnahme 

(109) Nach Artikel 1 Buchstabe f der Verfahrensverordnung 
sind neue Beihilfen, die unter Umgehung von Artikel 
108 Absatz 3 AEUV gewährt wurden, rechtswidrig. 

(110) Sollten die Höhe der Abwasserbehandlungsgebühren, der 
Bau eines Parkplatzes und einer neuen Straße und/oder 
die Erweiterung/Vertiefung des Oder-Spree-Kanals eine 
neue staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 
1 AEUV darstellen, so wäre Deutschland seiner Verpflich
tung nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV nicht nachgekom
men, die geplante Beihilfemaßnahme vor ihrer Umset
zung anzumelden. In diesem Fall würden die betreffenden 
Maßnahmen rechtswidrige staatliche Beihilfen im Sinne 
von Artikel 1 Buchstabe f der Verfahrensverordnung dar
stellen. 

Vereinbarkeit der mutmaßlichen Beihilfemaßnahmen 
mit dem Gemeinsamen Markt 

(111) Die mutmaßlichen Beihilfemaßnahmen werden in einem 
für Regionalbeihilfen in Frage kommenden Fördergebiet 
nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV durch
geführt und sind mutmaßlich eng mit einem Investitions
vorhaben verbunden, für das eine Regionalbeihilfe ge
währt wurde; sie würden entweder einen Teil dieses In
vestitionsvorhaben bilden und/oder es ergänzen, indem 
sie einige Dienstleistungen unter Marktpreis verfügbar 
machen. Die Kommission folgert daraus, dass die Leit
linien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 
2007-2013 ( 31 ) (nachstehend ‚Regionalbeihilfeleitlinien‘ 
genannt), und insbesondere die Vorschriften des Ab
schnitts 4.3 zu regionalen Investitionsbeihilfen und des 
Abschnitts 5 zu Betriebsbeihilfen, die angemessene 
Rechtsgrundlage für die Prüfung der Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit dem Binnenmarkt bilden. 

(112) So könnte die Anwendung der Regionalbeihilfeleitlinien 
auf das Argument gestützt werden, dass der Bau des 
Parkplatzes und der neuen Straße sowie die Erweiterung/ 
Vertiefung des Oder-Spree-Kanals als Begleitmaßnahmen 
angesehen werden könnten. Auf der Grundlage der ver
fügbaren Informationen ist es möglich, dass diese Maß
nahmen zusammen mit der per Entscheidung N 582/07 
ursprünglich genehmigten Investition von Propapier in 
die Papierfabrik ein einziges Investitionsvorhaben im 
Sinne von Randnummer 60 der Regionalbeihilfeleitlinien 
bilden.
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( 30 ) Die Verteidigung argumentiert, dass Deutschland die Kapazität von 
615 000 Tonnen bestätigt hat, die sich aus der Leistung der Papier
maschine ergibt. Die Maßnahme wäre jedoch in jedem Fall mit dem 
Binnenmarkt vereinbar, selbst wenn die Kapazität über 650 000 
Tonnen liegen sollte. ( 31 ) ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13.



(113) Die Kommission hat bereits eine regionale Investitions
beihilfe für Propapier genehmigt. Sollte Propapier eine 
weitere Investitionsbeihilfe für die Errichtung seiner Pa
pierfabrik gewährt werden, so müsste die Kommission 
prüfen, ob diese neue Beihilfe in Verbindung mit der 
früheren Investitionsbeihilfe alle Voraussetzungen der Re
gionalbeihilfeleitlinien erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt ihrer 
Prüfung kann die Kommission noch nicht bestätigen, 
dass dieses kombinierte Beihilfepaket alle einschlägigen 
Vereinbarkeitskriterien der Regionalbeihilfeleitlinien er
füllt, insbesondere was den Anreizeffekt, die beihilfefähi
gen Kosten, den Eigenbeitrag des Beihilfeempfängers so
wie besondere Kriterien angeht, die für große Investiti
onsvorhaben, insbesondere im Hinblick auf die anwend
bare Beihilfehöchstintensität nach der Herabsetzung der 
Beihilfehöchstsatzes nach Randnummer 67 der Regional
beihilfeleitlinien, und für Einzelinvestitionen im Sinne 
von Randnummer 60 der Regionalbeihilfeleitlinien gelten. 
Zu diesem Zeitpunkt der Prüfung muss die Kommission 
daher Zweifel aufwerfen, was die Vereinbarkeit der mut
maßlichen zusätzlichen Investitionsbeihilfe mit dem Bin
nenmarkt angeht. 

(114) Nach den geltenden Vorschriften der Regionalbeihilfeleit
linien können Beihilfeempfängern, die eine Investitions
beihilfe erhalten haben, weitere Betriebsbeihilfen gewährt 
werden. Die Vereinbarkeit der Betriebsbeihilfe mit dem 
Binnenmarkt muss unabhängig von der Vereinbarkeit 
der Investitionsbeihilfe auf der Grundlage der in Ab
schnitt 5 der Regionalbeihilfeleitlinien festgelegten Krite
rien geprüft werden. Sollte Propapier eine Betriebsbeihilfe 
in Form vergünstigter, nicht dem Privatinvestorgrundsatz 
entsprechender Abwasserbehandlungsgebühren erhalten, 
so wäre diese Betriebsbeihilfe zu diesem Zeitpunkt des 
Prüfverfahrens nicht als mit den Vorschriften der Regio
nalbeihilfeleitlinien sowie der Kommissionspraxis bei der 
Genehmigung von Betriebsbeihilfen anzusehen: Zwar hat 
der Beihilfeempfänger seinen Standort in einer Region, 
die für Betriebsbeihilfen in Frage kommt (nach Artikel 
107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV), die wichtigsten Ver
einbarkeitskriterien für die Gewährung der Beihilfe sind 
jedoch nicht erfüllt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
die Betriebsbeihilfe gerechtfertigt wäre, was ihren Beitrag 
zur regionalen Entwicklung und ihre Art angeht, noch 
dass sie gemessen an den durch sie hervorgerufenen 
Nachteilen verhältnismäßig wäre. Des Weiteren ist die 
Betriebsbeihilfe weder zeitlich befristet, noch wird sie 
mit der Zeit gesenkt. Die Kommission hat daher Zweifel, 
was die Vereinbarkeit von Betriebsbeihilfen in Form ver
günstigter Gebühren mit dem Binnenmarkt insgesamt 
angeht. 

Zweifel und Gründe für die Verfahrenseinleitung 

(115) Aus den vorstehend genannten Gründen kann die Kom
mission nach einer vorläufigen Prüfung der Maßnahmen 
nicht vollständig ausschließen, dass die Tarife für die Be
nutzung der Abwasserbehandlungsanlage, der Parkplatz, 
die neue Straße und die Erweiterung/Vertiefung des Oder- 
Spree-Kanals Propapier einen Vorteil verschaffen, der als 
selektiv eingestuft werden könnte, d. h., dass Propapier 
ein größerer Vorteil als anderen Unternehmen gewährt 
wird. Die Kommission hat daher Zweifel, dass die Maß
nahmen keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 
107 Absatz 1 AEUV darstellen. 

(116) Sollte die Maßnahmen tatsächlich neue staatliche Beihil
fen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen, 

so hat die Kommission Zweifel an der Vereinbarkeit der 
Maßnahmen mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107 
Absatz 3 AEUV. In dieser Hinsicht ist es der Kommission 
nicht möglich, die vorliegende Maßnahme auf der Grund
lage der entsprechenden Bestimmungen der Regionalbei
hilfeleitlinien für Investitionsbeihilfen zu prüfen und ist 
der Auffassung, dass die Vereinbarkeitskriterien für Be
triebsbeihilfen nicht erfüllt sind. Zweifel bestehen ins
besondere im Hinblick auf den anwendbaren Beihilfe
höchstsatz und den Anreizeffekt der zusätzlichen Beihil
fen. Die Kommission hat Zweifel, was die Vereinbarkeit 
möglicher Betriebshilfen mit dem Binnenmarkt angeht, 
da die Vorteile nicht die geltenden Voraussetzungen er
füllen: Die Maßnahmen sind insbesondere weder zeitlich 
begrenzt noch werden sie mit der Zeit reduziert oder 
scheinen auf den Ausgleich besonderer (nicht belegter) 
Nachteile der Region abzuzielen. 

(117) Zusätzlich zu diesen wesentlichen Erwägungen sollten die 
Umstände bedacht werden, unter denen die vorläufige 
Prüfung erfolgte ( 32 ). Angesichts der Komplexität der vor
läufigen Prüfung und ihrer Länge ist die Kommission der 
Auffassung, dass das förmliche Prüfverfahren aus Grün
den der Vorsicht eingeleitet werden sollte ( 33 ). 

(118) Die Kommission ersucht daher den Mitgliedstaat und 
Dritte um Übermittlung aller verfügbaren Informationen, 
auf die die Kommission die Würdigung der Maßnahmen 
stützen kann. 

IV. BESCHLUSS 

(119) Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland 
im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 
AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses 
Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdi
gung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informatio
nen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, un
verzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziel
len Beihilfeempfänger weiterzuleiten. 

(120) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschie
bende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und 
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihil
fen unter Umständen vom Empfänger zurückgefordert 
werden. 

(121) Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie 
die Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden 
Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung 
dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von 
dem Vorgang unterrichten. Außerdem wird sie die
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( 32 ) EuGeI 10. Februar 2009, Deutsche Post AG und DHL International/ 
Kommission, Rechtssache T-388/03, Slg. 2009, Seite II-199, 
Randnrn. 92 und 94; EuGH 20. März 1984, GVL/Kommission, 
Rechtssache 84/82, Slg. 1984, 1451, Randnrn. 15 und 17; EuGeI 
10. Mai 2000, SIC/Kommission, Rechtssache T-46/97, Slg. 2000, II- 
2125, Randnr. 102; EuGeI 15. März 2001, Prayon-Rupel/Kommis
sion, Rechtssache T-73/98, Slg. 2001, II-867, Randnr. 93. 

( 33 ) EuGH 15. September 1998, Gestevisión Telecinco/Kommission, 
Rechtssache T-95/96, Slg. 1998, II-3407, Randnr. 80; EuGH 
12. Dezember 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Ma
drid und Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Kommis
sion, Rechtssache T-95/03, Slg. 2003, II-4739, Randnr. 124.



Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkom
men unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung ei
ner Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt 
der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungs

behörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses 
Schreibens in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden 
aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum die
ser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.”
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